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Amtsblatt

der Gemeinde Obernheim
Freitag, 13. Februar 2026

Am Schmotzigen, 12.02.2026, und von Samstag, 14.02., bis zum Dienstag, 17.02.2026,
ist die StraBenbeleuchtung die ganze Nacht durchgehend in Betrieb.

Liebe Narrinnen und Narren!
Der gute Rat zur Fasnet: Das Auto einfach zu Hause lassen, denn
»ohne Fuhrerschein ist das ganze Jahr Aschermittwoch!“
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AMTLICHE NACHRICHTEN

Kurzbericht zur 6ffentlichen
Gemeinderatssitzung am 10.02.2026

Bekanntgabe nichtoffentlich gefasster Beschliisse

Biirgerfragen

Ubersicht des Ausfallbiirgschaften bei der L-Bank

Gemeinsamer Gutachterausschuss Albstadt: Festlegung

des Vertreters im Gemeinsamen Gutachterausschuss

fiir die Gemeinde Obernheim fiir den Zeitraum vom

01.07.2026 bis 30.06.2030

e Abwasserbeseitigung — Uberpriifung des Satzungsmusters
und Neufassung der Satzung

e Wasserversorgung — Uberpriifung des Satzungsmusters
und Neufassung der Satzung

e Bekanntgaben und Sonstiges

Bekanntgabe nichtoffentlich gefasster Beschliisse

Dem Verkauf des Wohnbaugrundstiicks Flst. Nr. 5348/31, Jura-
strae 20 mit einer Flache von 699 m? wurde in der Sitzung am
20.01.2026 zugestimmt.

Burgerfragen
Keine

Ubersicht des Ausfallbiirgschaften bei der L-Bank

Die Gemeinde wird jahrlich von der L-Bank Baden-Wirttem-
berg mit einer Aufstellung aller bestehenden Forderdarlehen
Uber die Hohe der bewilligten Darlehen und das Restkapital
zum Jahresende informiert. In keinem Darlehensfall bestehen
Zins- und Tilgungsriickstande, weshalb die Gemeinde bisher in
keinem Fall als Blrge eintreten musste. Der Gemeinderat nahm
den Bericht zustimmend zur Kenntnis

Gemeinsamer Gutachterausschuss Albstadt: Festlegung des
Vertreters im Gemeinsamen Gutachterausschuss fiir die Ge-
meinde Obernheim fiir den Zeitraum vom 01.07.2026 bis
30.06.2030

Die Amtszeit der fiir den Gutachterausschuss bestellten Gut-
achter lauft zum 30.06.2026 aus, weshalb fiir die kommenden
vier Jahre ein neuer Gutachter bestellt werden muss. In der
letzten Periode war Maurermeister Andreas Oswald ernannt.
Er wiirde das Amt auch weiterhin ausiben. Daher wird Herr
Andreas Oswald, Obere DorfstralRe 39, 72364 Obernheim fir
die Amtszeit vom 01.07.2026 — 30.06.2030 als Vertreter im Ge-
meinsamen Gutachterausschuss Albstadt benannt. Die endgil-
tige Ernennung der Gutachter erfolgt durch den Gemeinsamen
Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft MeRs-
tetten/Nusplingen/Obernheim.

Abwasserbeseitigung — Uberpriifung des Satzungsmusters
und Neufassung der Satzung

Die Abwassergebiihren wurden bereits im Jahr 2025 durch das
Biro Zollner auf Grundlage der Globalberechnung vom Dezem-
ber 2024 neu kalkuliert. Diese Berechnung bildet weiterhin
die Basis der Gebuhrenkalkulation. Die Schmutzwasser- sowie
die Niederschlagswassergebiihr wurden fiir einen Zeitraum
von zwei Jahren festgesetzt und in der Gemeinderatssitzung
am 21.10.2025 zusammen mit der entsprechenden Satzungs-
dnderung beschlossen. Aufgrund von Anderungen im Bewer-
tungsgesetz ist zudem eine Anpassung der Satzung Uber die
offentliche Abwasserbeseitigung erforderlich. Der Gemeinde-
tag Baden-Wirttemberg empfiehlt, bestehende Satzungen ent-
sprechend zu iiberarbeiten. Zur besseren Ubersicht und Rechts-
sicherheit hat die Verwaltung eine vollstandige Neufassung der
Abwassersatzung erarbeitet. Diese basiert auf der aktuellen
Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Wirttemberg. Der
Gemeinderat beschloss ohne weitere Beratung einstimmig die
Neufassung der Satzung Uber die 6ffentliche Abwasserbeseiti-
gung (Abwassersatzung). Die Satzung wird an anderer Stelle in
diesem Mitteilungsblatt veroffentlicht.
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Wasserversorgung — Uberpriifung des Satzungsmusters und
Neufassung der Satzung

Mit der Wasserversorgungssatzung verhalt es sich identisch
mit der Abwasseratzung. Auch diese Satzung beschloss der Ge-
meinderat einstimmig. Eine Veroffentlichung erfolgt ebenfalls
in diesem Mitteilungsblatt.

Bekanntgaben und Sonstiges

a) Wechsel Polizeihauptkommissar Jens Doppert

Zum 30.01.2026 gab es einen Wechsel des Leiters beim Poli-
zeiposten Melstetten. Polizeihauptkommissar Jens Doppert
wechselt zum Polizeiposten nach Albstadt-Tailfingen. Die Stelle
wird kommissarisch bis zur Neuausschreibung entsprechend
weiterbesetzt.

b) SchulstraBBe 1 — Standortwechsel Volksbank Zollernalb

Die Volksbank Zollernalb eréffnet im ehemaligen Sparkassen-
pavillon ihren neuen Standort. Geldautomat und SISSY sollten
spatestens am Schmotzigen wieder offen sein.

A. Kolleck

Grundsteuer fiir das I. Quartal 2026

Fir die Grundsteuer erhalten Grundsteuerpflichtige keine
Zahlungsaufforderung fiir Ratenzahlungen mehr. Die Steuer
ist ohne weitere Zahlungsaufforderung zum jeweiligen Fallig-
keitstermin zu entrichten. Nachster Falligkeitstermin fur das I.
Quartal ist der 15.02.2026.

Sofern der Gemeindekasse fiir die Grundsteuer eine Einzugser-
machtigung erteilt worden ist, brauchen Sie sich um die recht-
zeitige Zahlung keine Gedanken zu machen. Das erledigen wir
automatisch tber das Veranlagungsprogramm fir Sie ohne jeg-
lichen Aufwand.

Wer noch keine Einzugsermachtigung abgegeben hat, kann dies
gerne bei der Gemeindeverwaltung erledigen. Lastschriften
sind kontogebiihrenfrei.

Gewerbesteuer fiir das |. Quartal 2026

Die Gewerbesteuer ist zur jeweiligen Falligkeit zu entrichten.
Nachster Falligkeitstermin fiir das I. Quartal ist der 15.02.2026.
Sofern der Gemeindekasse fiir die Gewerbesteuer eine Einzugs-
ermachtigung erteilt worden ist, werden wir diese zum Fallig-
keitstermin einziehen.

Anzeige eines voriibergehenden
Gaststattenbetriebs

Neues Landesgaststattengesetz

Seit dem 01.01.2026 ersetzt in Baden-Wiirttemberg ein einfa-
ches Anzeigeverfahren die bisherige Erlaubnispflicht (Gestat-
tung) fiir voriibergehende Gaststattenbetriebe.

Die neuen Regelungen betreffen auch die Veranstaltungen der
Vereine. Kiuinftig miissen diese das entsprechende Formular
selbst ausfiillen und an die Gemeinde Obernheim zuriicksen-
den.

Die Anzeige muss zwingend 14 Tage vor der geplanten Veran-
staltung beim Biirgermeisteramt Obernheim eingehen.

Dieses leitet das Formular in gewohnter Weise an die zustandi-
gen Behorden weiter.

Das neue Formular finden Sie auf unserer Homepage www.
obernheim.de unter: Startseite/Verwaltung und Politik/Rat-
hausformulare/Gestattung.

Eine Verwaltungsgebihr entfallt zukiinftig.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Frau Buchner,

Tel. 07436/9284-0 oder per E-Mail an info@obernheim.de

Ist lhre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden Sekunden!
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Satzung iiber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung — AbwsS)
vom 10. Februar 2026

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes fiir Baden-
Wiurttemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung fiir
Baden-Wirttemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und
42 des Kommunalabgabengesetzes fir Baden-Wirttemberg
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Obernheim am 10.
Februar 2026 folgende

Satzung
beschlossen:

. Allgemeine Bestimmungen

§1
Offentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde Obernheim betreibt die Beseitigung des in
ihrem Gebiet angefallenen Abwassers als eine o6ffentliche
Einrichtung. Voraussetzung fiir die Beseitigung ist, dass das
Abwasser (iber eine Grundstiicksentwdsserungsanlage in die
offentliche Abwasseranlage gelangt oder zu einer 6ffentlichen
Abwasserbehandlungsanlage gebracht (angeliefert) wird.

(2) Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teil-
weise durch Dritte vornehmen lassen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder An-
derung der 6ffentlichen Abwasseranlagen besteht nicht.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser ist das durch hauslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaf-
ten veranderte Wasser und das bei Trockenwetter damit
zusammen abflieRende Wasser (Schmutzwasser) sowie das
von Niederschlagen aus dem Bereich von bebauten oder
befestigten Flachen gesammelt abflieRende Wasser (Nie-
derschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus
Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfallen
austretenden und gesammelten Flissigkeiten.

(2) Offentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im
Gemeindegebiet angefallene Abwasser zu sammeln, den
Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen.
Offentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die éffentli-
chen Kanale, Anlagen zur Ableitung von Grund- und Draina-
gewasser, durch die die 6ffentlichen Abwasseranlagen ent-
lastet werden, Regenriickhaltebecken, Regenilberlauf- und
Regenklarbecken, Retentionsbodenfilter, Abwasserpump-
werke, Kldranlagen und Versickerungs- und Riickhalteanla-
gen fiir Niederschlagswasser (u. a. Mulden- und Rigolensys-
teme, Sickermulden/-teiche/-schichte), soweit sie nicht Teil
der Grundstiicksentwdsserungsanlage sind, sowie offene
und geschlossene Graben, soweit sie von der Gemeinde zur
offentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden. Zu den
offentlichen Abwasseranlagen gehoren auch fiir die Abwas-
serbeseitigung hergestellte kinstliche Gewéasser gemal §
17 Abs. 1 Nr. 1 KAG sowie der Teil der Hausanschlussleitung,
der im Bereich der offentlichen Verkehrs- und Griinflachen
verlauft (Grundstiicksanschluss).

(3) Grundstiicksentwasserungsanlagen sind alle Einrichtungen,
die der Sammlung, Vorbehandlung, Prifung und Ableitung
des Abwassers bis zur offentlichen Abwasseranlage dienen.
Dazu gehoren insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im
Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem Grund-
stlicksanschluss zufiihren (Grundleitungen), Priifschachte so-
wie Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwdsserung und
Versickerungs- und Riickhalteanlagen fiir Niederschlagswasser,
soweit sie sich auf privaten Grundstiicksflachen befinden.

(4) Notiliberldufe sind Entlastungsbauwerke fiir auRerplanmaRi-

ge Ableitungen in den 6ffentlichen Kanal. Drosseleinrichtungen

dienen der vergleichsmaRigen und reduzierten (gedrosselten)

Ableitung von Abwasser in den 6ffentlichen Kanal; sie sind so

auszulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen

(zum Beispiel Starkregen) erfolgt.
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Il. Anschluss und Benutzung

§3
Berechtigung und Verpflichtung
zum Anschluss und zur Benutzung

(1) Die Eigentlimer von Grundstiicken, auf denen Abwasser an-
fallt, sind nach ndherer Bestimmung dieser Satzung berech-
tigt und verpflichtet, ihre Grundstiicke an die offentlichen
Abwasseranlagen anzuschlieRen, diese zu benutzen und das
gesamte auf den Grundstiicken anfallende Abwasser der
Gemeinde im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu
Uberlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur
baulichen Nutzung des Grundstiicks Berechtigte tritt an die
Stelle des Eigentimers.

(2) Die Benutzungs- und Uberlassungspflicht nach Abs. 1 trifft
auch die sonst zur Nutzung eines Grundstiicks oder einer
Wohnung berechtigten Personen.

(3) Bebaute Grundstiicke sind anzuschlieRen, sobald die fir sie
bestimmten offentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig
hergestellt sind. Wird die 6ffentliche Abwasseranlage erst
nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist
das Grundstiick innerhalb von sechs Monaten nach der be-
triebsfertigen Herstellung anzuschlieRen.

(4) Unbebaute Grundstiicke sind anzuschlieRen, wenn der An-
schluss im Interesse der offentlichen Gesundheitspflege,
des Verkehrs oder aus anderen Griinden des 6ffentlichen
Wohls geboten ist.

§4
Anschlussstelle, vorlaufiger Anschluss

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstiicks an die nachste 6f-
fentliche Abwasseranlage technisch unzweckmaRig oder die
Ableitung des Abwassers (iber diesen Anschluss fiir die 6f-
fentliche Abwasseranlage nachteilig ware, kann die Gemein-
de verlangen oder gestatten, dass das Grundstiick an eine
andere o6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird.

(2) Ist die fur ein Grundstiick bestimmte 6ffentliche Abwasser-
anlage noch nicht hergestellt, kann die Gemeinde den vor-
ldufigen Anschluss an eine andere offentliche Abwasseran-
lage gestatten oder verlangen.

85
Befreiungen

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstiicks an die
offentliche Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benut-
zung deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 WG
der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und
so lange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung
wegen seines die 6ffentlichen Belange Uberwiegenden privaten
Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zu-
gemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich
unbedenklich ist.

86
Allgemeine Ausschliisse
(1) Von der offentlichen Abwasserbeseitigung sind samtliche

Stoffe ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klar-

werke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die

Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beein-

trachtigen, die offentlichen Abwasseranlagen angreifen,

ihre Funktionsfahigkeit oder Unterhaltung behindern, er-
schweren oder gefahrden kdnnen oder die den in offent-
lichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen oder dem

Vorfluter schaden kénnen. Dies gilt auch fir Flissigkeiten,

Gase und Dampfe.

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:

1. Stoffe —auch im zerkleinerten Zustand —, die zu Ablage-
rungen oder Verstopfungen in den 6ffentlichen Abwas-
seranlagen flihren kénnen (zum Beispiel Kehricht, Schutt,
Asche, Zellstoffe, Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststof-
fe, Textilien, Kichenabféille, Schlachtabfille, Haut- und
Lederabfille, Tierkorper, Panseninhalt, Schlempe, Trub,
Trester und hefehaltige Riickstdnde);
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2. feuergefahrliche, explosive, giftige, fett- oder 6lhaltige Stof-
fe (zum Beispiel Benzin, Heizdl, Karbid, Phenole, Ole und
Fette, Ol-/Wasseremulsionen, Sauren, Laugen, Salze, Reste
von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikali-
en, Blut aus Schlachtungen, mit Krankheitskeimen behafte-
te oder radioaktive Stoffe) sowie Arzneimittel;

3. Jauche, Gille, Abgange aus Tierhaltungen, Silosickersaft
und Molke;

4. faulendes und sonst libelriechendes Abwasser (zum Bei-
spiel Milchsdure-Konzentrate, Krautwasser);

5. Abwasser, das schadliche oder belastigende Gase oder
Dampfe verbreiten kann;

6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid ent-
spricht;

7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe Gber
den Richtwerten des Anhangs A. 1 des Merkblatts DWA-
M 115-2 vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb:
Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. -DWA —, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773
Hennef) liegen.

(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall Giber die nach Abs. 2 einzu-
haltenden Anforderungen hinausgehende Anforderungen
stellen, wenn dies fiir den Betrieb der 6ffentlichen Abwas-
seranlagen erforderlich ist.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestim-
mungen der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn 6ffentliche Belange
nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im Ein-
zelfall eine unbillige Harte bedeuten wirde und der Antrag-
steller eventuell entstehende Mehrkosten Gbernimmt.

§7
Ausschliisse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung

(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser von der 6ffentli-
chen Abwasserbeseitigung ausschlieRen,

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hin-
blick auf den Anfallort oder wegen der Art oder Menge
des Abwassers unverhaltnismaRig hohen Aufwand ver-
ursachen wiirde;

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwas-
sertechnik nicht mit hduslichen Abwassern gesammelt,
fortgeleitet oder behandelt werden kann.

(2) Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss
und die Benutzung gestatten, wenn der Grundstiickseigen-
tiimer die fur den Bau und Betrieb der 6ffentlichen Abwas-
seranlagen entstehenden Mehrkosten Gbernimmt und auf
Verlangen angemessene Sicherheit leistet.

(3) SchlielRt die Gemeinde in Einzelfallen Abwasser von der Be-
seitigung aus, bedarf dies der Zustimmung der Wasserbe-
horde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG).

§8
Einleitungsbeschrankungen
(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwas-
ser von einer Vorbehandlung oder Speicherung abhangig
machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbe-
sondere im Hinblick auf den Betrieb der 6ffentlichen Abwas-
seranlagen oder auf sonstige 6ffentliche Belange erfordert.
(2) Fakalienhaltiges Abwasser darf in 6ffentliche Abwasseranla-
gen, die nicht an eine 6ffentliche Klaranlage angeschlossen
sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet
werden.
(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht
nicht unterliegt, und von sonstigem Wasser bedarf der
schriftlichen Genehmigung der Gemeinde.

89
Eigenkontrolle

(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflich-
teten (nach § 3 Abs. 1 und 2) Vorrichtungen zur Messung
und Registrierung der Abfllisse und der Beschaffenheit der
Abwasser sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die
Grundstiicksentwdsserungsanlage eingebaut oder an sonst
geeigneter Stelle auf dem Grundstiick angebracht, betrieben
und in ordnungsgemafem Zustand gehalten werden.
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(2) Die Gemeinde kann auch verlangen, dass eine Person be-
stimmt wird, die fir die Bedienung der Anlage und fiir die
Flihrung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das Be-
triebstagebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum
der letzten Eintragung oder des letzten Beleges an gerech-
net, aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vor-
zulegen.

§10
Abwasseruntersuchungen

(1) Die Gemeinde kann beim Verpflichteten Abwasseruntersu-
chungen vornehmen. Sie bestimmt, in welchen Abstdanden
die Proben zu entnehmen sind, durch wen sie zu entneh-
men sind und wer sie untersucht. Fiir das Zutrittsrecht gilt §
21 Abs. 2 entsprechend.

(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mangel fest-
gestellt werden, hat der Verpflichtete diese unverziiglich zu
beseitigen.

§11
Grundstiicksbenutzung

Die Grundstiickseigentiimer kdnnen bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 93 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch die
Gemeinde verpflichtet werden, fir Zwecke der 6ffentlichen
Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kandlen einschliel3-
lich Zubehor zur Ab- und Fortleitung von Abwasser lber ihre
Grundstiicke zu dulden. Die Grundstiickseigentiimer haben
insbesondere den Anschluss anderer Grundstiicke an die An-
schlussleitung zu ihren Grundstiicken zu dulden.

lll. Grundstiicksanschliisse, Grundstiicksentwasserungsanla-
gen

§12
Grundstiicksanschliisse

(1) Grundstiicksanschlisse (§ 2 Abs. 2) werden ausschlieRlich
von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, gean-
dert, abgetrennt und beseitigt.

(2) Art, Zahl und Lage der Grundstiicksanschliisse sowie deren
Anderung werden nach Anhérung des Grundstiickseigen-
tiimers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen
von der Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die fur
den erstmaligen Anschluss eines Grundstiicks notwendigen
Grundstlicksanschlisse bereit; diese Kosten sind durch den
Teilbetrag fur den o6ffentlichen Abwasserkanal (§ 33 Nr. 1)
abgegolten.

(3) Jedes Grundstiick, das erstmalig an die offentlichen Ab-
wasseranlagen angeschlossen wird, erhdlt einen Grund-
stiicksanschluss; werden Grundstiicke im Trennverfahren
entwassert, gelten die beiden Anschlisse als ein Grund-
stiicksanschluss. Die Gemeinde kann mehr als einen Grund-
stiicksanschluss herstellen, soweit sie es fur technisch not-
wendig halt. In besonders begriindeten Fallen (zum Beispiel
Sammelgaragen, Reihenhauser) kann die Gemeinde den
Anschluss mehrerer Grundstlicke tiber einen gemeinsamen
Grundstiicksanschluss vorschreiben oder auf Antrag zulas-
sen.

§13
Sonstige Anschliisse

(1) Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstiickseigenti-
mers weitere Grundstiicksanschliisse sowie vorlaufige oder
voribergehende Anschliisse herstellen. Als weitere Grund-
stiicksanschliisse gelten auch Anschlisse fiir Grundstiicke,
die nach Entstehen der Beitragsschuld (§ 34) neu gebildet
werden.

(2) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung,
Veranderung und Beseitigung der in Absatz 1 genannten
Grundstlicksanschlisse hat der Grundstiickseigentiimer der
Gemeinde zu erstatten.

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endglltigen Her-
stellung des Grundstiicksanschlusses, im Ubrigen mit der
Beendigung der MaRnahme. Der Erstattungsanspruch wird
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbe-
scheids fillig.
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§14
Private Grundstiicksanschliisse

(1) Private Grundsticksanschliisse sind vom Grundstiickseigen-
timer auf eigene Kosten zu unterhalten, zu andern, zu er-
neuern und zu beseitigen.

(2) Entspricht ein Grundstuicksanschluss nach Beschaffenheit und
Art der Verlegung den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik und etwaigen zusatzlichen Bestimmungen der Gemeinde
und verzichtet der Grundstiickseigenttiimer schriftlich auf seine
Rechte an der Leitung, so ist der Grundstiicksanschluss auf sein
Verlangen von der Gemeinde zu (ibernehmen. Dies gilt nicht
flr Leitungen im AufRenbereich (§ 35 BauGB).

(3) Unterhaltungs-, Anderungs-, Erneuerungs- und Beseiti-
gungsarbeiten an privaten Grundstiicksanschliissen (Abs.
1) sind der Gemeinde vom Grundstiickseigentimer mindes-
tens 14 Tage vorher anzuzeigen.

§15
Genehmigungen

(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bediirfen
a) die Herstellung der Grundstlicksentwasserungsanlagen,

deren Anschluss sowie deren Anderung;

b) die Benutzung der offentlichen Abwasseranlagen so-
wie die Anderung der Benutzung. Bei voriibergehenden
oder vorlaufigen Anschliissen wird die Genehmigung wi-
derruflich oder befristet ausgesprochen.

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare An-
schluss (z. B. iber bestehende Grundstiicksentwdsserungs-
anlagen) gleich.

(3) Aus dem Antrag miissen auch Art, Zusammensetzung und Men-
ge der anfallenden Abwasser, die vorgesehene Behandlung der
Abwadsser und die Bemessung der Anlagen ersichtlich sein. Au-
Rerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufiigen:

- Lageplanim MaRstab 1:500 mit Einzeichnung samtlicher
auf dem Grundstick bestehender Geb&dude, der Stralle,
der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der
vor dem Grundstiick liegenden StraRenkandle und der
etwa vorhandenen weiteren Entwdasserungsanlagen,
Brunnen, Gruben, usw.;

- Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der
einzelnen anzuschliefenden Gebdude im Mal3stab 1:100
mit Einzeichnung der anzuschlieBRenden Entwasserungs-
teile, der Dachableitung und aller Entwasserungsleitun-
gen unter Angabe des Materials, der lichten Weite und
der Absperrschieber oder Riickstauverschliisse;

- Systemschnitte der zu entwdssernden Gebaudeteile im
Malstab 1:100 in der Richtung der Hauptleitungen (mit
Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Di-
mensionen und der Gefallverhaltnisse, der Hohenlage,
der Entwasserungsanlage und des StralRenkanals, bezo-
gen auf Normalnull).

Die zur Anfertigung der Plane erforderlichen Angaben (H6-

henlage des StralRenkanals, Lage der Anschlussstelle und Ho-

henfestpunkte) sind bei der Gemeinde einzuholen. Dort sind
auch Formulare fiir die Entwéasserungsantrage erhaltlich.

§16
Regeln der Technik

Grundstiicksentwasserungsanlagen sind nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten und
zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind
insbesondere die technischen Bestimmungen fiir den Bau, den
Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen und die Ein-
leitungsstandards, die die oberste Wasserbehorde durch offent-
liche Bekanntmachung einfiihrt. Von den allgemein anerkannten
Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn den Anfor-
derungen auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird.

§17
Herstellung, Anderung und Unterhaltung der
Grundstiicksentwadsserungsanlagen
(1) Die Grundstiicksentwasserungsanlagen sind vom Grundstticks-
eigentiimer auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu
andern, zu erneuern und nach Bedarf griindlich zu reinigen.
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(2) Die Gemeinde kann, zusammen mit dem Grundstiicksan-
schluss, einen Teil der Grundstiicksentwdsserungsanlage,
vom Grundstiicksanschluss bis einschlieflich des Prif-
schachts, herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehen-
den Kosten hat der Grundstiickseigentimer zu tragen. § 13
Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm
Nennweite auszufiihren. Der letzte Schacht mit Reinigungs-
rohr (Priifschacht) ist so nahe wie technisch méglich an die
offentliche Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugang-
lich und bis auf Riickstauebene (§ 20) wasserdicht ausge-
fahrt sein.

(4) Wird eine Grundstiicksentwasserungsanlage — auch voru-
bergehend - auRer Betrieb gesetzt, so kann die Gemeinde
den Grundstiicksanschluss verschliefen oder beseitigen.
Die Kosten tragt der Grundstiickseigentliimer. § 13 Abs. 3 gilt
entsprechend. Die Gemeinde kann die in Satz 1 genannten
MalRnahmen auf den Grundstiickseigentiimer tbertragen.

§18
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgerate

(1) Auf Grundsticken, auf denen Fette, Leichtfliissigkeiten wie
Benzin und Benzol sowie Ole oder Olriickstinde in das Ab-
wasser gelangen kénnen, sind Vorrichtungen zur Abschei-
dung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit da-
zugehorenden Schlammfangen) einzubauen, zu betreiben,
zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit den
dazugehorenden Schlammfingen sind vom Grundstlicks-
eigentlimer in regelmaRigen Zeitabstanden, darliber hin-
aus bei besonderem Bedarf, zu leeren und zu reinigen. Bei
schuldhafter Sdumnis ist er der Gemeinde gegeniiber scha-
densersatzpflichtig. Fur die Beseitigung/Verwertung der an-
fallenden Stoffe gelten die Vorschriften (iber die Abfallent-
sorgung.

(2) Die Gemeinde kann vom Grundstiickseigentiimer im Einzel-
fall den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage
verlangen, wenn dies fiir die Ableitung des Abwassers not-
wendig ist; dasselbe gilt fiir Pumpanlagen auf Grundstiicken,
die an Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. § 16
bleibt unberthrt.

(3) Zerkleinerungsgerate flir Kiichenabfalle, Mill, Papier und
dergleichen sowie Handtuchspender mit Spilvorrichtung
diirfen nicht an Grundstiicksentwdsserungsanlagen ange-
schlossen werden.

§19
AuBerbetriebsetzung von Kleinkladranlagen
Kleinkldranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind
unverziglich auRer Betrieb zu setzen, sobald das Grundstick
lber eine Abwasserleitung an eine 6ffentliche Klaranlage an-
geschlossen ist. Die Kosten fiir die Stilllegung tragt der Grund-
stiickseigentiimer selbst.

§20
Sicherung gegen Riickstau

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstiicksentwdsse-
rungsanlagen, insbesondere Toiletten mit Wasserspiilung, Bo-
denablaufe, Ausgiisse, Spilen, Waschbecken, die tiefer als die
StralRenoberflache an der Anschlussstelle der Grundstiicksent-
wasserung (Rickstauebene) liegen, missen vom Grundstiicks-
eigentlimer auf seine Kosten gegen Riickstau gesichert werden.
Im Ubrigen hat der Grundstiickseigentiimer fiir riickstaufreien
Abfluss des Abwassers zu sorgen.

§21
Abnahme und Priifung der Grundstiicksentwasserungsanlagen,
Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster

(1) Vor der Abnahme durch die Gemeinde darf die Grundstuicks-
entwasserungsanlage nicht in Betrieb genommen werden.
Die Abnahme der Grundstiicksentwdsserungsanlage befreit
den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den
ausfiihrenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlich-
keit fur die vorschriftsmaRige und fehlerfreie Ausflihrung
der Arbeiten.
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(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstlicksentwasse-
rungsanlagen zu prifen. Die Grundstiickseigentiimer und
Besitzer (nach § 3 Abs. 1 und 2) sind verpflichtet, die Pri-
fungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den
zur Prifung des Abwassers notwendigen Einblick in die Be-
triebsvorgdnge zu gewahren und die sonst erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen. Von der Gemeinde beauftragte Per-
sonen diirfen Grundstiicke zur Uberwachung der Einhaltung
der satzungsrechtlichen Vorschriften und der Erfiillung da-
nach auferlegter Verpflichtungen betreten.

(3) Werden bei der Prifung der Grundstiicksentwasserungsan-
lagen Mangel festgestellt, hat sie der Grundstiickseigenti-
mer unverziglich zu beseitigen.

(4) Die Gemeinde ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der
Eigenkontrollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe,
von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge
ein erheblicher Einfluss auf die 6ffentliche Abwasserbehand-
lungsanlage, deren Wirksamkeit, Betrieb oder Unterhaltung
oder auf das Gewadsser zu erwarten ist, in einem sogenann-
ten Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der
Gemeinde gefiihrt und auf Verlangen der Wasserbehorde
Gbermittelt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind ver-
pflichtet, der Gemeinde auf deren Anforderung hin die fur
die Erstellung des Indirekteinleiterkatasters erforderlichen
Angaben zu machen. Dabei handelt es sich um folgende An-
gaben: Namen des Betriebs und der Verantwortlichen, Art
und Umfang der Produktion, eingeleitete Abwassermenge,
Art der Abwasservorbehandlungsanlage sowie der wesent-
lichen Abwasserinhaltsstoffe. Hierzu gehoren insbesondere
auch solche Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der Oberflachenge-
wasserverordnung genannt sind. Die Gemeinde wird dabei
die Geheimhaltungspflicht von Geschafts- und Betriebsge-
heimnissen sowie die Belange des Datenschutzes beachten.

IV. Abwasserbeitrag

§22
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands
fiir die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der o6ffentli-
chen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. Der Abwasser-
beitrag wird in Teilbetragen (§ 33) erhoben.

§23
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstiicke, fiir die eine
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie
bebaut oder gewerblich genutzt werden kénnen. Erschlos-
sene Grundstlicke, fuir die eine bauliche oder gewerbliche
Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitrags-
pflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind
und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Ge-
meinde zur Bebauung anstehen.

(2) Wird ein Grundstiick an die 6ffentlichen Abwasseranlagen
tatsachlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitrags-
pflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1
nicht erfullt sind.

§24
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist,
wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vor-
auszahlungsbescheids Eigentiimer des Grundstiicks ist.

(2) Ist das Grundstilick mit einem Erbbaurecht belastet, so ist
der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentlimers beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner;
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentimer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig.

(3) Steht das Grundstiick, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teilei-
gentum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten
Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig.
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§25
Beitragsmalistab
MaRstab fiir den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsflache. Diese
ergibt sich durch Vervielfachung der Grundstiicksflache (§ 26) mit
einem Nutzungsfaktor (§ 27); das Ergebnis wird auf eine volle Zahl
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die ndchstfolgen-
de volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als
0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 26
Grundstiicksflache
(1) Als Grundsticksflache gilt:

1. bei Grundstiicken im Bereich eines Bebauungsplans die
Flache, die der Ermittlung der zuldssigen Nutzung zu-
grunde zu legen ist;

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34
Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht oder die erforderliche
Festsetzung nicht enthélt, die tatsdchliche Grundstiicks-
flache bis zu einer Tiefe von 50 Metern von der der Er-
schlieBungsanlage zugewandten Grundstilicksgrenze.
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung uber
diese Begrenzung hinaus oder sind Flachen tatsachlich
angeschlossen, so ist die Grundstiickstiefe maRgebend,
die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzliglich der
baurechtlichen Abstandsflachen, bestimmt wird. Grund-
stiicksteile, die lediglich die wegemaRige Verbindung
zur ErschlieBungsanlage herstellen, bleiben bei der Be-
stimmung der Grundstlckstiefe unberiicksichtigt. Zur
Nutzung zadhlen auch angelegte Grinflachen oder gart-
nerisch genutzte Flachen.

(2) Teilflachenabgrenzungen gemaR § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG blei-
ben unberihrt.

§27
Nutzungsfaktor

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstiicksfla-
che (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im
Einzelnen betragt:

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00,

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25,

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50,

4. beivier- und flinfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75,

5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00.

(2) Bei Stellplatzgrundstiicken und bei Grundstiicken, fiir die
nur eine Nutzung ohne Bebauung zuldssig ist oder bei de-
nen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird
ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt
flir Gemeinbedarfs- oder Griinflaichengrundstiicke, deren
Grundstiicksflachen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht
oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebduden
Uberdeckt werden sollen bzw. Gberdeckt sind (zum Beispiel
Friedhofe, Sportplatze, Freibader, Kleingartenanlagen). Die
§8§ 28 bis 31 finden keine Anwendung.

§28
Ermittlung des NutzungsmaRes bei Grundstiicken, fiir die ein
Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte hochst-
zuldssige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine groRRere
Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Ge-
schosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung (LBO)
in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung liber den Bebauungs-
plan geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstiick mehrere
bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zul3ssig,
ist die hochste Zahl der Vollgeschosse malRgebend.

§29
Ermittlung des Nutzungsmafles bei Grundstiicken, fiir die ein
Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt
(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse
eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Bau-
massenzahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf
die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkom-
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mastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende
volle Zahl abgerundet werden.

(2) Ist eine groRere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Bau-
massenzahl zuldssige Baumasse genehmigt, so ergibt sich
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die
Grundsticksflache und nochmaliger Teilung des Ergebnisses
durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet,
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nachstfolgende volle
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§30
Ermittlung des Nutzungsmafles bei Grundstiicken, fiir die ein
Bebauungsplan die Hohe baulicher Anlagen festsetzt
(1) Bestimmt der Bebauungsplan das MafR der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er die Hohe baulicher Anlagen in
Gestalt der maximalen Gebdudehdhe (Firsthohe) fest, so gilt
als Geschosszahl das festgesetzte Hochstmal® der Hohe der
baulichen Anlage geteilt durch
1. 3,0 fiir die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete
(WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebie-
te (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebie-
te und

2. 4,0 fur die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD),
Mischgebiete (Ml), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete
(GE), Industriegebiete (Gl) und sonstige Sondergebiete
(SO) festgesetzten Gebiete.

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-

kommastellen ab 0,5 auf die nachstfolgende volle Zahl auf-

gerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,

auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das MalRR der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er die Hohe baulicher Anlagen
in Gestalt der maximalen Traufhdhe (Schnittpunkt der senk-
rechten, traufseitigen AuBenwand mit der Dachhaut) fest,
so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Hochstmal® der
Hohe der baulichen Anlage geteilt durch
1. 2,7 fir die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete
(WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebie-
te (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebie-
te und

2. 3,5 fur die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD),
Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete
(GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete
(SO) festgesetzten Gebiete.

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-

kommastellen ab 0,5 auf die nachstfolgende volle Zahl auf-

gerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,

auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(3) Ist im Einzelfall eine groRere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Hohe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese ge-
maf Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen.

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse
oder einer Baumassenzahl sowohl die zuldssige Firsthdhe
als auch die zulassige Traufhéhe der baulichen Anlage aus,
so ist die Traufhohe gemaR Abs. 2 und 3 in eine Geschoss-
zahl umzurechnen.

§31
Ermittlung des NutzungsmaRBes bei Grundstiicken, fiir die
keine Planfestsetzungen im Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen
(1) Bei Grundsticken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplan-

ten Gebieten, fir die der Bebauungsplan keine Festsetzun-

gen nach den §§ 28 bis 30 enthalt, ist maRgebend:

1. bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vor-
handenen Geschosse,

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die
Zahl der auf den Grundstilicken der ndheren Umgebung
Uiberwiegend vorhandenen Geschosse.

alal=innials MITTEILUNGEN

7

(2) Bei Grundstiicken im AuRenbereich (§ 35 BauGB) ist maRge-
bend:

1. bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vor-
handenen Geschosse;

2. beiunbebauten Grundstiicken, fir die ein Bauvorhaben
genehmigt ist, die Zahl der genehmigten Geschosse.

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im
Entstehungszeitpunkt (§ 34) geltenden Fassung. Sind auf
einem Grundstiick mehrere bauliche Anlagen mit unter-
schiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die héchste Zahl
der Vollgeschosse malRgebend.

(4) Bei Grundstiicken mit Gebauden ohne ein Vollgeschoss i. S.
der LBO gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks
geteilt durch die Uberbaute Grundstiicksflache und noch-
mals geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1
malgebende Geschosszahl. Das Ergebnis wird auf eine vol-
le Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die
nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommas-
tellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle
Zahl abgerundet werden.

§32
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht

(1) Von Grundstickseigentiimern, fir deren Grundstiick eine
Beitragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundsti-
cke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weite-
re Beitrdge erhoben,

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zuldssi-
ge Zahl bzw. genehmigte héhere Zahl der Vollgeschosse
Uberschritten oder eine groRere Zahl von Vollgeschos-
sen allgemein zugelassen wird;

2. soweit in den Fallen des § 31 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine ho-
here Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird;

3. wenn das Grundstiick mit Grundsttcksflachen vereinigt
wird, furr die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden
ist;

4. soweit Grundstiicke unter Einbeziehung von Teilflachen,
fir die eine Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu
gebildet werden.

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstiicken Teilflachen
gemaR § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2
KAG unberiicksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen fiir eine Teilfla-
chenabgrenzung entfallen.

§33
Beitragssatz
Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus:
Teilbeitrage je m2 Nutzungsfliche (§ 25)
1. Fir den offentlichen Abwasserkanal 4,42 €
2. Fiur den mechanischen und biologischen Teil des Klarwerks
1,29€

§34
Entstehung der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht:

1. inden Fallen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstlick an
den o6ffentlichen Kanal angeschlossen werden kann;

2. inden Féllen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, friihes-
tens jedoch mit dessen Genehmigung;

3. in den Féllen des § 33 Nr. 2 bis 3, sobald die Teile der
Abwasseranlagen fiir das Grundstiick genutzt werden
konnen;

4. inden Fillen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung
der Baugenehmigung bzw. dem Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans oder einer Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 2 und 3 BauGB;

5. in den Fallen des § 32 Abs. 1 Nr. 3, wenn die VergroRe-
rung des Grundstiicks im Grundbuch eingetragen ist;

6. inden Fallen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebilde-
te Grundstiick im Grundbuch eingetragen ist;

7. in den Fallen des § 32 Abs. 2 mit dem Wegfall der Vo-
raussetzungen fiur eine Teilflichenabgrenzung nach §
26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2
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KAG, insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebau-
ungsplanes oder einer Satzung gemaR § 34 Abs. 4 Satz 1
BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder
des tatsachlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilfla-
chen, jedoch friithestens mit der Anzeige einer Nutzungs-
danderung gemal § 46 Abs. 7.

(2) Fur Grundsticke, die schon vor dem 01.04.1964 an die 6f-
fentlichen Abwasseranlagen hatten angeschlossen werden
kénnen, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, ent-
steht die Beitragsschuld mit dem tatsachlichen Anschluss,
friihestens mit dessen Genehmigung.

(3) Fur mittelbare Anschlisse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend.

§35
Vorauszahlungen, Falligkeit

(1) Die Gemeinde erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeitrage
nach § 33 Nr. 2 und 3 in Hohe von 80 v. H. der voraussichtli-
chen Teilbeitragsschuld, sobald mit der Herstellung des Teils
der 6ffentlichen Abwasseranlagen begonnen wird.

(2) Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen
werden jeweils einen Monat nach Bekanntgabe des Abga-
benbescheids fallig.

§36
Abl6sung

(1) Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht
entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablésung des
Abwasserbeitrags (Teilbeitrags) vereinbaren.

(2) Der Betrag einer Ablésung bestimmt sich nach der Hohe der
voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld (Teilbeitrags-
schuld); die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen die-
ser Satzung.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablosung besteht nicht.

V. Abwassergebiihren

§37
Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde erhebt fiir die Benutzung der offentlichen Ab-
wasseranlagen Abwassergebiihren.

§38
GebiihrenmaRstab

(1) Die Abwassergebiihren werden getrennt fir die auf den
Grundstiicken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutz-
wassergebiihr, § 40) und fir die anfallende Niederschlags-
wassermenge (Niederschlagswassergebuhr, § 40a) erhoben.

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Ab-
wassergebiihr nach der eingeleiteten Schmutzwasser- bzw.
Wassermenge.

(3) Wird Abwasser zu einer 6ffentlichen Abwasserbehandlungs-
anlage gebracht, bemisst sich die Abwassergebihr nach der
Menge des angelieferten Abwassers.

§39
Gebiihrenschuldner

(1) Schuldner der Abwassergebiihr ist der Grundstiickseigenti-
mer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstiicksei-
gentlimers Gebihrenschuldner. Beim Wechsel des Gebih-
renschuldners geht die Gebihrenpflicht mit Beginn des auf
den Ubergang folgenden Kalendermonats auf den neuen
Gebuhrenschuldner Gber.

(2) Geblhrenschuldner fir die Gebiihr nach § 38 Absatz 3 ist
derjenige, der das Abwasser anliefert.

(3) Mehrere Gebihrenschuldner sind Gesamtschuldner.

§40
Bemessung der Schmutzwassergebiihr
(1) Bemessungsgrundlage fir die Schmutzwassergebihr im

Sinne von § 38 Abs. 1 ist:

1. die dem Grundstiick aus der offentlichen Wasserversor-
gung zugefiihrte Wassermenge;

2. bei nicht o6ffentlicher Trink- oder Brauchwasserversor-
gung die dieser entnommenen Wassermenge;

3. im Ubrigen das auf den Grundstiicken anfallende Nie-
derschlagswasser, soweit es als Brauchwasser im Haus-
halt oder im Betrieb genutzt wird.
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Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungs-
grundlage die eingeleitete Wasser-/Schmutzwassermenge.

(2) Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebihrenschuldner
bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nicht 6f-
fentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nut-
zung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr.
3) geeignete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubrin-
gen und zu unterhalten.

8§ 40a
Bemessung der Niederschlagswassergebiihr

(1) Bemessungsgrundlage fir die Niederschlagswassergebihr
(§ 38 Abs. 1) sind die bebauten und befestigten (versiegelten)
Flachen des an die 6ffentliche Abwasserbeseitigung ange-
schlossenen Grundstiicks, von denen Niederschlagswasser
unmittelbar oder mittelbar den 6ffentlichen Abwasseranla-
gen zugefiihrt wird. MaRgebend fiir die Flachenberechnung
ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei
erstmaliger Entstehung der Gebihrenpflicht der Zustand
zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhaltnisses.

(2) Die versiegelten Flachen werden mit einem Faktor multipli-
ziert, der unter Beriicksichtigung des Grades der Wasser-
durchlassigkeit und der Verdunstung fiir die einzelnen Ver-
siegelungsarten wie folgt festgesetzt wird:

a) vollstandig versiegelte Flachen, z. B. Dachflachen, As-
phalt, Beton, Bitumen: 0,9;

b) stark versiegelte Flachen, z. B. Pflaster, Platten, Verbund-
steine, Rasenfugenpflaster: 0,6;

c) wenig versiegelte Flachen, z. B. Kies, Schotter, Schot-
terrasen, Rasengittersteine, Porenpflaster, Griindacher:
0,3.

Fur versiegelte Flachen anderer Art gilt der Faktor derjeni-

gen Versiegelungsart nach Buchstaben a) bis c), die der vor-

liegenden Versiegelung in Abhangigkeit vom Wasserdurch-

Iassigkeitsgrad am nachsten kommt.

(3) Grundstiicksflachen, von denen Niederschlagswasser tber
eine Sickermulde, ein Mulden-Rigolensystem oder eine ver-
gleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Not-
Uberlauf den 6ffentlichen Abwasseranlagen zugefiihrt wird,
werden unabhangig von der Versickerungsart nach Abs. 2
Buchstabe a) bis c) mit dem Faktor 0,3 bericksichtigt

(4) Flachen, die an Zisternen ohne Uberlauf in die 6ffentlichen
Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind, bleiben
im Rahmen der Gebihrenbemessung unberiicksichtigt. Fiir
Flachen, die an Zisternen mit Uberlauf angeschlossen sind,
gilt Folgendes:

a) bei Regenwassernutzung ausschlieflich zur Gartenbe-
wiasserung werden die Flachen um 8 m? je m* Fassungs-
volumen reduziert;

b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb wer-
den die Flichen um 15 m? je m3 Fassungsvolumen redu-
ziert.

Satze 1 und 2 gelten nur fiir Zisternen, die fest installiert und

mit dem Boden verbunden sind sowie ein Mindestfassungs-

volumen von 2 m? aufweisen.

§41
Absetzungen

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die 6ffentlichen
Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden auf Antrag
des Gebiihrenschuldners bei der Bemessung der Schmutz-
wassergebiihr (§ 40) abgesetzt. In den Fallen des Abs. 2 er-
folgt die Absetzung von Amts wegen.

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen
soll durch Messung eines besonderen Wasserzahlers (Zwi-
schenzdhler) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vor-
schriften entspricht. Zwischenzédhler werden auf Antrag des
Grundstiickseigentiimers ausschlieRlich von der Gemeinde
eingebaut, unterhalten und entfernt; sie stehen im Eigen-
tum der Gemeinde und werden von ihr abgelesen. Die §§ 21
Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssatzung vom
10. Februar 2026 finden entsprechend Anwendung.
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(3) Wird der Nachweis liber die abzusetzende Wassermenge
nicht durch einen Zwischenzahler gemaR Abs. 2 erbracht,
bleibt von der Absetzung eine Wassermenge von 20 m¥Jahr
ausgenommen.

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende
Wassermenge nicht durch einen Zwischenzahler nach Abs. 2
festgestellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen
pauschal ermittelt. Dabei gilt als nicht eingeleitete Wasser-
menge im Sinne von Abs. 1:

1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und

Schweinen 15 m¥lahr,
2. je Vieheinheit bei Geflugel 5 m¥Jahr.
Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge
wird um die gemaR Abs. 3 von der Absetzung ausgenomme-
ne Wassermenge gekiirzt und von der gesamten verbrauch-
ten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Was-
sermenge muss fiir jede fur das Betriebsanwesen polizeilich
gemeldete Person, die sich dort wahrend des Veranlagungs-
zeitraums nicht nur voribergehend aufhalt, mindestens 40
m%Jahr fir die erste Person und fir jede weitere Person
mindestens 35 m3Jahr betragen. Der Umrechnungsschliis-
sel flr Tierbestdnde in Vieheinheiten zu § 35 des Landes-
grundsteuergesetzes ist entsprechend anzuwenden. Fiir
den Viehbestand ist der Stichtag maRgebend, nach dem sich
die Erhebung der Tierseuchenbeitrage fiir das laufende Jahr
richtet.

(5) Antrage auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen
sind bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des
Gebuhrenbescheids zu stellen.

§42
Hoéhe der Abwassergebiihren
(1) Die Schmutzwassergebiihr (§ 40) betragt je m® Abwasser:
4,21 €.
(2) Die Niederschlagswassergebiihr (§ 40a) betragt je m? versie-
gelte Flache: 0,60 €.
(3) Die Geblihr fur sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) betragt je
m?3 Abwasser oder Wasser: 4,21 €.
(4) Die Abwassergebihr fir Abwasser, das zu einer 6ffentlichen
Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 38 Abs. 3),
betragt je m® Abwasser:

a) bei Abwasser aus Kleinklaranlagen: 421¢€;
b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben: 421 €;
c) soweit Abwasser keiner Anlage nach a) oder b) zuzuord-
nen ist: 4,21 €.
(5) Beginnt oder endet die gebiihrenpflichtige Benutzung in
den Féllen des § 40a wahrend des Veranlagungszeitraumes,
wird fur jeden Kalendermonat, in dem die Gebihrenpflicht

besteht, ein Zwolftel der Jahresgebiihr angesetzt

§43
Entstehung der Gebiihrenschuld

(1) In den Féllen des § 38 Abs. 1 entsteht die Gebihrenschuld
fir ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranla-
gungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhaltnis vor Ablauf
des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebihrenschuld
mit Ende des Benutzungsverhaltnisses.

(2) In den Fallen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebiihren-
schuld fur den bisherigen Grundstiickseigentlimer mit Be-
ginn des auf den Ubergang folgenden Kalendermonats, fiir
den neuen Grundstiickseigentimer mit Ablauf des Kalen-
derjahres.

(3) In den Féllen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebihrenschuld
bei voriibergehender Einleitung mit Beendigung der Einlei-
tung, im Ubrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes.

(4) In den Féllen des § 38 Abs. 3 entsteht die Gebihrenschuld
mit der Anlieferung des Abwassers.

(5) Die Gebilhrenschuld gemalR § 38 Abs. 1 sowie die Voraus-
zahlung gemal § 44 ruhen auf dem Grundstiick bzw. dem
Erbbaurecht als 6ffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 27
KAG).
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§44
Vorauszahlungen

(1) Solange die Gebiihrenschuld noch nicht entstanden ist, sind
vom Gebiihrenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die
Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervier-
teljahres. Beginnt die Gebiihrenpflicht wahrend des Ver-
anlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit
Beginn des folgenden Kalendervierteljahres.

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten
Jahreswasserverbrauchs bzw. ein Viertel der zuletzt festge-
stellten gebUhrenpflichtigen Flache gemaR § 40a zugrunde
zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebihrenpflicht wer-
den der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und der
Zwolftelanteil der Jahresniederschlagswassergebiihr ge-
schatzt.

(3) Die fur den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszah-
lungen werden auf die Geblhrenschuld fiir diesen Zeitraum
angerechnet.

(4) In den Fallen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 entfillt die Pflicht
zur Vorauszahlung.

§45
Falligkeit

(1) Die Benutzungsgebihren sind innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Gebilhrenbescheids zur Zahlung fallig.
Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet worden, gilt dies nur,
soweit die Gebilihrenschuld die geleisteten Vorauszahlun-
gen Ubersteigt. Ist die Geblihrenschuld kleiner als die geleis-
teten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach
Bekanntgabe des Gebiihrenbescheids durch Aufrechnung
oder Zuriickzahlung ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gemaR § 44 werden mit Ende des Ka-
lendervierteljahres zur Zahlung fillig.

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten

§46
Anzeigepflicht

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde der Erwerb oder
die VerdulRerung eines an die 6ffentlichen Abwasseranlagen
angeschlossenen Grundstlicks anzuzeigen. Entsprechendes
gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen bau-
lichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der VerauBerer
und der Erwerber.

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitrau-
mes hat der Gebihrenschuldner der Gemeinde anzuzeigen:
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nicht 6ffent-

lichen Wasserversorgungsanlage;
b) das auf dem Grundstiick gesammelte und als Brauch-
wasser genutzte Niederschlagswasser (§ 40 Abs. 1 Nr. 3);
c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Ge-
nehmigung (§ 8 Abs. 3).

(3) Binnen eines Monats nach dem tatsachlichen Anschluss des
Grundstticks an die 6ffentliche Abwasserbeseitigung hat der
Gebilhrenschuldner die Lage und GroRe der Grundstlicks-
flachen, von denen Niederschlagswasser den o6ffentlichen
Abwasseranlagen zugefuhrt wird (§ 40a Abs. 1), der Ge-
meinde in priffahiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebuh-
renschuldner seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht
nach, werden die Berechnungsgrundlagen fiir die Nieder-
schlagswassergebiihr von der Gemeinde geschatzt.

(4) Priffahige Unterlagen sind Lagepldne im Malstab 1:500
oder 1:1000 mit Eintrag der Flurstiicknummer. Die an die 6f-
fentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstiicks-
flachen sind unter Angabe der in § 40a Abs. 2 aufgefiihrten
Versiegelungsarten und der fiir die Berechnung der Flachen
notwendigen Male rot zu kennzeichnen. Die Gemeinde
stellt auf Anforderung einen Anzeigevordruck zur Verfa-
gung.

(5) Andern sich die versiegelte, abflusswirksame Fliche, der
Versiegelungsgrad oder die an Zisternen angeschlossene
Flache des Grundstiicks um mehr als 10 m?, ist die Anderung
innerhalb eines Monats der Gemeinde anzuzeigen.
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(6) Unverziglich haben der Grundstiickseigentimer und die
sonst zur Nutzung eines Grundstiicks oder einer Wohnung
berechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen:

a) Anderungen der Beschaffenheit, der Menge und des
zeitlichen Anfalls des Abwassers;

b) wenn gefahrliche oder schadliche Stoffe in die 6ffentlichen
Abwasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist.

(7) Binnen eines Monats hat der Grundstlckseigentimer der
Gemeinde mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen fiir Teil-
flachenabgrenzungen gemal § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Sat-
zung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesonde-
re abgegrenzte Teilflachen gewerblich oder als Hausgarten
genutzt, tatsachlich an die 6ffentliche Abwasserbeseitigung
angeschlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche
Anlagen errichtet werden.

(8) Wird eine Grundstlicksentwasserungsanlage, auch nur vor-
Gibergehend, auller Betrieb gesetzt, hat der Grundstiicksei-
gentlimer diese Absicht, so friihzeitig mitzuteilen, dass der
Grundstiicksanschluss rechtzeitig verschlossen oder besei-
tigt werden kann.

(9) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versaumt, so haftet
im Falle des Absatzes 1 der bisherige Gebiihrenschuldner
fiir die Benutzungsgebiihren, die auf den Zeitpunkt bis zum
Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

§47
Haftung der Gemeinde

(1) Werden die offentlichen Abwasseranlagen durch Betriebs-
storungen, die die Gemeinde nicht zu vertreten hat, vori-
bergehend ganz oder teilweise auller Betrieb gesetzt oder
treten Mangel oder Schaden auf, die durch Rickstau infol-
ge von Naturereignissen wie Hochwasser, Starkregen oder
Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserab-
lauf verursacht sind, so erwachst daraus kein Anspruch auf
Schadenersatz. Ein Anspruch auf ErmaRigung oder auf Er-
lass von Beitragen oder Gebihren entsteht in keinem Fall.

(2) Die Verpflichtung des Grundstiickseigentiimers zur Siche-
rung gegen Rickstau (§ 20) bleibt unberihrt.

(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Ge-
meinde nur fir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit.

§48
Haftung der Grundstiickseigentiimer
Die Grundstilickseigentlimer und die Benutzer haften fir
schuldhaft verursachte Schaden, die infolge einer unsachgema-
Ren oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechen-
den Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der
Grundstiicksentwdsserungsanlagen entstehen. Sie haben die
Gemeinde von Ersatzanspriichen Dritter freizustellen, die we-
gen solcher Schaden geltend gemacht werden.

§49
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt,
wer vorsatzlich oder fahrldssig

1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde
Uberlasst;

2. entgegen § 6 Abs. 1, 2 oder 3 von der Einleitung aus-
geschlossene Abwasser oder Stoffe in die 6ffentlichen
Abwasseranlagen einleitet oder die fiir einleitbares Ab-
wasser vorgegebenen Richtwerte (iberschreitet;

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder
Speicherung in 6ffentliche Abwasseranlagen einleitet;

4. entgegen § 8 Abs. 2 fakalienhaltiges Abwasser ohne aus-
reichende Vorbehandlung in offentliche Abwasseran-
lagen einleitet, die nicht an eine &ffentliche Kldranlage
angeschlossen sind;

5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser,
das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, ohne beson-
dere Genehmigung der Gemeinde in 6ffentliche Abwas-
seranlagen einleitet;

6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstiicksanschliisse nicht aus-
schlieRlich von der Gemeinde herstellen, unterhalten,
erneuern, andern, abtrennen oder beseitigen lasst;

MITTEILUNGEN

Nr.7 | 13. Februar 2026

7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung
der Gemeinde eine Grundstlicksentwasserungsanlage
herstellt, anschlieBt oder dandert oder eine offentliche
Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung andert;

8. die Grundsticksentwasserungsanlage nicht nach den
Vorschriften des § 16 und des § 17 Abs. 1 und 3 herstellt,
unterhalt oder betreibt;

9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und
Reinigung der Abscheider nicht rechtzeitig vornimmt;

10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgerate fir Kichen-
abfdlle, Mull, Papier und dergleichen oder Handtuch-
spender mit Spilvorrichtungen an seine Grundstlicks-
entwasserungsanlage anschlief3t;

11. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstlicksentwdsserungsan-
lage vor der Abnahme in Betrieb nimmt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG
handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig den Anzeigepflich-
ten nach § 46 Abs. 1 bis 7 nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig nachkommt.

VIl.  Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§50
Inkrafttreten

(1) Soweit Abgabenanspriiche nach dem bisherigen Satzungs-
recht bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung
die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entste-
hens der Abgabeschuld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 13. Januar
2015 (mit allen spateren Anderungen) auRer Kraft.

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg
(GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegeniber der Gemeinde
Obernheim geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt,
der die Verletzung begriinden soll, ist zu bezeichnen. Dies
gilt nicht, wenn die Vorschriften (iber die Offentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Obernheim, 11. Februar 2026

gez. Alexander Hofer

Biirgermeister

Satzung iiber den Anschluss an die 6ffentliche
Wasserversorgungsanlage
und die Versorgung der Grundstiicke mit Wasser
(Wasserversorgungssatzung — WVS)
vom 10. Februar 2026

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung fiir Baden-
Wirttemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des
Kommunalabgabengesetzes fir Baden-Wirttemberg hat der
Gemeinderat der Gemeinde Obernheim am 10. Februar 2026
folgende

Satzung
beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen
§1
Wasserversorgung als 6ffentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde Obernheim betreibt die Wasserversorgung
als eine o6ffentliche Einrichtung zur Lieferung von Trinkwas-
ser. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen be-
stimmt die Gemeinde.

(2) Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teil-
weise durch Dritte vornehmen lassen.
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§2
Anschlussnehmer, Wasserabnehmer

(1) Anschlussnehmer ist der Grundstiickseigentiimer, dem Erb-
bauberechtigte, Wohnungseigentiimer, Wohnungserbbau-
berechtigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstiicks
dinglich Berechtigte gleichstehen.

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle
sonstigen zur Entnahme von Wasser auf dem Grundstiick
Berechtigten sowie jeder, der der 6ffentlichen Wasserver-
sorgung tatsdchlich Wasser entnimmt.

§3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentimer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden
Grundstiicks ist berechtigt, den Anschluss seines Grund-
stiicks an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung
mit Trinkwasser nach MalRgabe der Satzung zu verlangen.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf
solche Grundstiicke, die durch eine Versorgungsleitung er-
schlossen werden. Die Grundstiickseigentliimer kénnen nicht
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt
oder eine bestehende Versorgungsleitung gedndert wird.

(3) Der Anschluss eines Grundstiicks an eine bestehende Ver-
sorgungsleitung kann abgelehnt werden, wenn die Was-
serversorgung wegen der Lage des Grundstilicks oder aus
sonstigen technischen oder betrieblichen Griinden der Ge-
meinde erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besonde-
re MaBnahmen erfordert.

(4) Die Gemeinde kann im Falle der Absdtze 2 und 3 den An-
schluss und die Benutzung gestatten, sofern der Grund-
stiickseigentiimer sich verpflichtet, die mit dem Bau und
Betrieb zusammenhangenden Mehrkosten zu Gbernehmen
und auf Verlangen Sicherheit zu leisten.

84
Anschlusszwang

(1) Die Eigentiimer von Grundstiicken, auf denen Wasser ver-
braucht wird, sind verpflichtet, diese Grundstiicke an die
offentliche Wasserversorgungsanlage anzuschlieSen, wenn
sie an eine 6ffentliche StralRe mit einer betriebsfertigen Ver-
sorgungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang
zu einer solchen StraRe durch einen Privatweg haben. Be-
finden sich auf einem Grundstiick mehrere Gebdude zum
dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes Gebdude
anzuschlieBen.

(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundsticks-
eigentimer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss ihm
aus besonderen Griinden auch unter Berticksichtigung der
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden
kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Griinde
schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.

§5
Benutzungszwang

(1) Auf Grundstiicken, die an die offentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen sind, haben die Wasserabneh-
mer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken.
Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlags-
wasser fur Zwecke der Gartenbewdsserung.

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserab-
nehmer auf Antrag befreit, wenn die Benutzung ihm aus be-
sonderen Griinden auch unter Beriicksichtigung der Erfor-
dernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann.

(3) Die Gemeinde raumt dem Wasserabnehmer dariber hinaus
im Rahmen des ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die
Moglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewiinschten
Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschranken.

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Anga-
be der Griinde schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.

(5) Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde vor Errichtung ei-
ner Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat
durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass von
seiner Eigenanlage keine Riickwirkungen in die 6ffentliche
Wasserversorgungsanlage moglich sind.
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Art der Versorgung

(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften
und den anerkannten Regeln der Technik flr Trinkwasser
entsprechen. Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser un-
ter dem Druck zu liefern, der fiir eine einwandfreie Deckung
des Ublichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsge-
biet erforderlich ist. Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit
und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und
behdérdlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln
der Technik zu dndern, falls dies in besonderen Fallen aus
wirtschaftlichen oder technischen Griinden zwingend not-
wendig ist; dabei sind die Belange des Wasserabnehmers
moglichst zu bericksichtigen.

(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffen-
heit und Druck des Wassers, die Uber die vorgenannten
Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§7
Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei
Versorgungsunterbrechungen

(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am
Ende der Anschlussleitung zur Verfligung zu stellen. Dies gilt
nicht,

1. soweit zeitliche Beschrankungen zur Sicherstellung der
offentlichen Wasserversorgung erforderlich oder sonst
nach dieser Satzung vorbehalten sind,

2. soweit und solange die Gemeinde an der Versorgung
durch hoéhere Gewalt oder sonstige Umstdande, deren
Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden
kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist.
Die Gemeinde hat jede Unterbrechung oder UnregelmaRig-
keit unverziglich zu beheben.

(3) Die Gemeinde hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur
fiir kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versor-
gung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die
Pflicht zur Unterrichtung entfallt, wenn sie
1. nach den Umstdanden nicht rechtzeitig moglich ist und

die Gemeinde dies nicht zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbre-
chungen verzogern wiirde.

§8
Verwendung des Wassers, sorgsamer Umgang

(1) Das Wasser wird nur fiir die eigenen Zwecke des Anschluss-
nehmers, seiner Mieter und dhnlich berechtigter Personen
zur Verflgung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte
ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde zulassig.
Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Wei-
terleitung nicht liberwiegende versorgungswirtschaftliche
Griinde entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf fiur alle Zwecke verwendet werden, soweit
nicht in dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher
oder behordlicher Vorschriften Beschrankungen vorgese-
hen sind. Die Gemeinde kann die Verwendung fur bestimm-
te Zwecke beschrdnken, soweit dies zur Sicherstellung der
allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei
der Gemeinde vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen.
Entsprechendes gilt fuir Anschliisse zu sonstigen voruberge-
henden Zwecken.

(4) Soll Wasser aus offentlichen Hydranten nicht zum Feuer-
I6schen, sondern zu anderen voribergehenden Zwecken
entnommen werden, sind hierfiir Hydrantenstandrohre der
Gemeinde mit Wasserzdhlern zu benutzen.

(5) Sollen auf einem Grundstiick besondere Feuerléschan-
schliisse eingerichtet werden, sind Gber ihre Anlegung, Un-
terhaltung und Prifung besondere Vereinbarungen mit der
Gemeinde zu treffen.
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(6) Mit Wasser aus der 6ffentlichen Wasserversorgung ist sorg-
sam umzugehen. Die Wasserabnehmer werden aufgefor-
dert, wassersparende Verfahren anzuwenden, soweit dies
insbesondere wegen der benétigten Wassermenge mit
Ricksicht auf den Wasserhaushalt zumutbar und aus hygie-
nischen Griinden vertretbar ist.

§9
Unterbrechung des Wasserbezugs
(1) Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug langer als drei
Monate einstellen, so hat er dies der Gemeinde mindestens
zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen.
Wird der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche
Mitteilung eingestellt, so haftet der Anschlussnehmer der
Gemeinde fir die Erfillung samtlicher sich aus der Satzung
ergebenden Verpflichtungen.
(2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung sei-
nes Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungsver-
haltnis aufzuldsen.

§10
Einstellung der Versorgung

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzu-
stellen, wenn der Wasserabnehmer den Bestimmungen die-
ser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich
ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr fir die Sicherheit von Perso-

nen oder Anlagen abzuwehren,

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu
verhindern oder

3. zu gewahrleisten, dass Stérungen anderer Wasserab-
nehmer, stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen
der Gemeinde oder Dritter oder Riickwirkungen auf die
Gute des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nicht-
zahlung einer falligen Abgabenschuld trotz Mahnung, ist die
Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach
Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasser-
abnehmer darlegt, dass die Folgen der Einstellung auRer
Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und
hinreichende Aussicht besteht, dass der Wasserabnehmer
seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Gemeinde kann
mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung
androhen.

(3) Die Gemeinde hat die Versorgung unverziiglich wieder auf-
zunehmen, sobald die Griinde fir ihre Einstellung entfallen
sind und der Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung
und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat.

§11
Grundstiicksbenutzung

(1) Die Anschlussnehmer haben zur o6rtlichen Versorgung das
Anbringen und Verlegen von Leitungen einschlieRlich Zu-
behor zur Zu- und Fortleitung von Wasser (ber ihre im
gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstiicke sowie
erforderliche SchutzmaRnahmen unentgeltlich zuzulassen.
Diese Pflicht betrifft nur Grundstiicke, die an die Wasser-
versorgung angeschlossen sind, die vom Anschlussnehmer
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserver-
sorgung genutzt werden oder fiir die die Moglichkeit der
Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie
entfallt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstiicke den
Anschlussnehmer mehr als notwendig oder in unzumutba-
rer Weise belasten wiirde.

(2) Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig
Gber Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme
des Grundstticks zu benachrichtigen.

3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle fiir ihn nicht
mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Ge-
meinde zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschlieRlich
der Versorgung des Grundstiicks, so hat der Anschlussneh-
mer die Kosten zu tragen.
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(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundsticks-
eigentimer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten
oder sie auf Verlangen der Gemeinde noch fiinf Jahre un-
entgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zuge-
mutet werden kann.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten nicht fiir 6ffentliche Verkehrswege
und Verkehrsflachen sowie fiir Grundstlicke, die durch Plan-
feststellung fiir den Bau von o6ffentlichen Verkehrswegen
und Verkehrsflachen bestimmt sind.

§12
Zutrittsrecht

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten der Gemeinde im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wasser-
gesetz fiir Baden-Wirttemberg und des § 99 der Abgabenord-
nung den Zutritt zu seinen Raumen und zu den in § 24 genann-
ten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies fir die Prifung der
technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte
und Pflichten nach dieser Satzung insbesondere zur Ablesung,
zum Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzahler) oder zur
Ermittlung der Grundlagen fiir die Gebiihrenbemessung erfor-
derlich ist.

Il. Hausanschliisse, Anlage des Anschlussnehmers, Messein-
richtungen

§13
Anschlussantrag

Der Anschluss an die 6ffentliche Wasserversorgungsanlage und
jede Anderung des Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer
unter Benutzung eines bei der Gemeinde erhaltlichen Vor-
drucks fir jedes Grundstiick zu beantragen. Dem Antrag sind
insbesondere folgende Unterlagen beizufligen, soweit sich die
erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag selbst er-
geben:

1. ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten
Anlage des Anschlussnehmers (Wasserverbrauchsanlage);

2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die
Wasserverbrauchsanlage eingerichtet oder gedndert wer-
den soll;

3. eine ndhere Beschreibung besonderer Einrichtungen (zum
Beispiel von Gewerbebetrieben usw.), fir die auf dem
Grundstiick Wasser verwendet werden soll, sowie die Anga-
be des geschatzten Wasserbedarfs;

4. Angaben Uber eine etwaige Eigengewinnungsanlage;

5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserkldrung zur Uber-
nahme der mit dem Bau und Betrieb zusammenhdngenden
Mehrkosten.

§14
Haus- und Grundstiicksanschliisse

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Vertei-
lungsnetzes mit der Anlage des Anschlussnehmers. Er be-
ginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet
mit der Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschliisse werden
ausschliefRlich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten,
erneuert, gedndert, abgetrennt und beseitigt.

(2) Hausanschlisse stehen vorbehaltlich abweichender Rege-
lung im Eigentum der Gemeinde. Soweit sie in offentlichen
Verkehrs- und Griinflachen verlaufen (Grundstiicksanschlis-
se), sind sie Teil der 6ffentlichen Wasserversorgungsanlage.

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschliisse sowie deren Ande-
rung werden nach Anhorung des Anschlussnehmers und
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Ge-
meinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die fiir den erstma-
ligen Anschluss eines Grundstiicks notwendigen Hausan-
schlisse bereit.

(4) Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlussnehmers wei-
tere Anschliisse sowie vorlaufige oder voribergehende
Anschlisse herstellen. Als weitere Anschliisse gelten auch
Hausanschlisse fur Grundstiicke, die nach Entstehen der
Beitragspflicht (§ 37) neu gebildet werden.

(5) Hausanschliusse dirfen nicht tGberbaut werden, die Freile-
gung muss stets moglich sein; sie sind vor Beschadigung zu
schiitzen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraus-
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setzungen fiir die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu
schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss
vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschadigung des
Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Lei-
tungen sowie sonstige Storungen, sind der Gemeinde un-
verziglich mitzuteilen.

§15
Kostenerstattung

(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten:

1. die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung,
Veranderung und Beseitigung der notwendigen Hausan-
schlisse. Dies gilt nicht fur den Teil des Hausanschlusses
(Grundstiicksanschluss), der in 6ffentlichen Verkehrs-
und Grunflachen verlduft (§ 14 Abs. 2).

2. die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung,
Veranderung und Beseitigung der weiteren, vorlaufigen
und voribergehenden Hausanschlisse (§ 14 Abs. 4). Zu
diesen Kosten gehoren auch die Aufwendungen fiir die
Wiederherstellung des alten Zustands auf den durch die
Arbeiten beanspruchten Flachen. Hinzu tritt die gesetz-
lich geschuldete Umsatzsteuer.

(2) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrom-
mel im Hydrantenschacht ab (wiirttembergisches Schach-
thydrantensystem), so wird der Teil der Anschlussleitung,
der neben der Versorgungsleitung verlegt ist, bei der Be-
rechnung der Kosten nach Abs. 1 unberiicksichtigt gelassen.
Die Kosten fiur die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung,
Veranderung und Beseitigung dieser Teilstrecke tragt die
Gemeinde.

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgiltigen Her-
stellung des Hausanschlusses, im Ubrigen mit der Beendi-
gung der MaBnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen
eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fal-
lig.

(4) Erhalten mehrere Grundstiicke eine gemeinsame Haus-
anschlussleitung, so ist fur die Teile der Anschlussleitung,
die ausschlieBlich einem der beteiligten Grundsticke die-
nen, allein der Eigentiimer bzw. Erbbauberechtigte des
betreffenden Grundstiicks ersatzpflichtig. Soweit Teile der
Hausanschlussleitung mehreren Grundstiicken gemeinsam
dienen, sind die Eigentimer bzw. Erbbauberechtigten der
beteiligten Grundstiicke als Gesamtschuldner ersatzpflich-
tig.

§16
Private Anschlussleitungen

(1) Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst
zu unterhalten, zu dndern und zu erneuern. Die insoweit an-
fallenden Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen.

(2) Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffen-
heit und Art der Verlegung den Bestimmungen der DIN 1988
und etwaigen zusatzlichen Bestimmungen der Gemeinde
und verzichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine
Rechte an der Leitung, so ist die Anschlussleitung auf sein
Verlangen von der Gemeinde zu Gibernehmen. Dies gilt nicht
fiir Leitungen im AuBenbereich (§ 35 BauGB).

(3) Unterhaltungs-, Anderungs- und Erneuerungsarbeiten an
privaten Grundstilicksanschlissen sind der Gemeinde vom
Anschlussnehmer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.

§17
Anlage des Anschlussnehmers

(1) Fir die ordnungsgeméaRe Errichtung, Erweiterung, Ande-
rung und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausan-
schluss — mit Ausnahme der Messeinrichtungen der Ge-
meinde - ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er
die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder
sonst zur Benutzung lberlassen, so ist er neben diesem ver-
antwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften die-
ser Satzung und anderer gesetzlicher oder behdérdlicher Be-
stimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik errichtet, erweitert, gedndert und unterhalten
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werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veran-
derungen dirfen nur durch die Gemeinde oder ein von der
Gemeinde zugelassenes Installationsunternehmen erfol-
gen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausfiihrung der Arbei-
ten zu Gberwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden,
kénnen plombiert werden. Ebenso kénnen Anlagenteile, die
zur Anlage des Anschlussnehmers gehoren, unter Plomben-
verschluss genommen werden, um eine einwandfreie Mes-
sung zu gewahrleisten. Die dafiir erforderliche Ausstattung
der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu veranlas-
sen.

(4) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben,
dass Stérungen anderer Wasserabnehmer, stérende Rick-
wirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter
oder Riickwirkungen auf die Glte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind.

§18
Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers

(1) Die Gemeinde oder deren Beauftragte schliefen die Anlage
des Anschlussnehmers an das Verteilungsnetz an und set-
zen sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde Uber
das Installationsunternehmen zu beantragen.

§19
Uberpriifung der Anlage des Anschlussnehmers

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Anschlussneh-
mers vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu Gberprifen. Sie
hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmangel
aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlan-
gen.

(2) Werden Mangel festgestellt, die die Sicherheit gefdhrden
oder erhebliche Stérungen erwarten lassen, so ist die Ge-
meinde berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu
verweigern; bei Gefahr flr Leib und Leben ist sie dazu ver-
pflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassen der Uberpriifung der
Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz
Gbernimmt die Gemeinde keine Haftung fiir die Mangelfrei-
heit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Uberprii-
fung Mangel festgestellt hat, die eine Gefahr fiir Leib und
Leben darstellen.

§20
Technische Anschlussbedingungen

Die Gemeinde ist berechtigt, weitere technische Anforderun-

gen an den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an

den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Griinden

der sicheren und stérungsfreien Versorgung, insbesondere im

Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes, notwen-

dig ist. Diese Anforderungen dirfen den allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss
bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen

Zustimmung der Gemeinde abhangig gemacht werden. Die

Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss

eine sichere und stérungsfreie Versorgung gefahrden wiirde.

§21
Messung

(1) Die Gemeinde stellt die verbrauchte Wassermenge durch
Messeinrichtungen (Wasserzahler) fest, die den eichrechtli-
chen Vorschriften entsprechen. Bei 6ffentlichen Verbrauch-
seinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch
ermittelt oder geschatzt werden, wenn die Kosten der Mes-
sung nicht im Verhaltnis zur Hohe des Verbrauchs stehen.

(2) Die Gemeinde hat daflir Sorge zu tragen, dass eine einwand-
freie Messung der verbrauchten Wassermenge gewahr-
leistet ist. Sie bestimmt Art, Zahl und GréRe sowie Anbrin-
gungsort der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung,
Anbringung, Uberwachung, Unterhaltung und Entfernung
der Messeinrichtungen Aufgabe der Gemeinde. Sie hat den
Anschlussnehmer anzuhéren und dessen berechtigte Inter-
essen zu wahren. Sie ist verpflichtet, auf Verlangen des An-
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schlussnehmers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn
dies ohne Beeintrachtigung einer einwandfreien Messung
moglich ist; der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Kosten
zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer haftet fir das Abhandenkommen und
die Beschddigung der Messeinrichtungen, soweit ihn daran
ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschadigungen
und Stérungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unver-
zuglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen vor
Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu
schitzen.

(4) Der Einbau von Zwischenzahlern in die Verbrauchsleitung ist
dem Wasserabnehmer gestattet. Alle den Zwischenzahler
betreffenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Die Gemeinde
ist nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischen-
zahlers der Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen.

§22
Nachpriifung von Messeinrichtungen

(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachpriifung der
Messeinrichtungen durch eine Eichbehorde oder eine staat-
lich anerkannte Prifstelle nach § 39 des Mess- und Eichge-
setzes verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag
auf Prifung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor An-
tragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prifung fallen der Gemeinde zur Last, falls
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen
Uberschreitet, sonst dem Wasserabnehmer.

§23
Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten der Ge-
meinde oder auf Verlangen der Gemeinde vom Anschluss-
nehmer abgelesen. Der Anschlussnehmer hat dafiir Sorge
zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zuganglich
sind.

(2) Solange der Beauftragte der Gemeinde die Rdume des An-
schlussnehmers nicht zum Ablesen betreten kann oder der
Anschlussnehmer den Wasserverbrauch nicht fristgerecht
mitteilt, darf die Gemeinde den Verbrauch auf der Grundla-
ge der letzten Ablesung schatzen; die tatsachlichen Verhalt-
nisse sind angemessen zu bericksichtigen.

§24
Messeinrichtungen an der Grundstiicksgrenze
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer
auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstiicks-
grenze einen geeigneten Wasserzahlerschacht oder Was-
serzadhlerschrank anbringt, wenn
1. das Grundstiick unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Gebdudes mit Anschlussleitungen
erfolgt, die unverhaltnismaRig lang sind oder nur unter
besonderen Erschwernissen verlegt werden kdnnen,
oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasser-
zdhlers vorhanden ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in
ordnungsgemalem Zustand und jederzeit zuganglich zu hal-
ten.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen
auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stel-
le fir ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne
Beeintrachtigung einer einwandfreien Messung mdglich ist.

Ill. Wasserversorgungsbeitrag
§25
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands
fiir die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der o6ffentli-
chen Wasserversorgungsanlagen einen Wasserversorgungsbei-
trag.

MITTEILUNGEN

Nr.7 | 13. Februar 2026

§26
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstiicke, fiir die eine
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie
bebaut oder gewerblich genutzt werden kénnen. Erschlos-
sene Grundstiicke, fur die eine bauliche oder gewerbliche
Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitrags-
pflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind
und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Ge-
meinde zur Bebauung anstehen.

(2) Wird ein Grundstick an die o6ffentlichen Wasserversor-
gungsanlagen tatsdchlich angeschlossen, so unterliegt es
der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen
des Abs. 1 nicht erfiillt sind.

§27
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe
des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentliimer
des Grundstiicks ist.

(2) Ist das Grundstlick mit einem Erbbaurecht belastet, so ist
der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentiimers beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner;
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentiimer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig.

(3) Steht das Grundstiick, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teilei-
gentum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten
Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig.

§28
Beitragsmalistab
Malstab fiir den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfla-
che. Diese ergibt sich durch Vervielfachung der Grundstiicksfla-
che (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das Ergebnis wird
auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5
auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkom-
mastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle
Zahl abgerundet werden.
§29
Grundstiicksfliche
(1) Als Grundstlcksflache gilt:

1. bei Grundstiicken im Bereich eines Bebauungsplans die
Flache, die der Ermittlung der zuldssigen Nutzung zu-
grunde zu legen ist

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34
Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht oder die erforderliche
Festsetzung nicht enthélt, die tatsdchliche Grundsticks-
flache bis zu einer Tiefe von 50 Metern von der der Er-
schlieBungsanlage zugewandten Grundstiicksgrenze.

Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung tber die-

se Begrenzung hinaus oder sind Flachen tatsachlich ange-

schlossen, so ist die Grundstiickstiefe malRgebend, die durch
die hintere Grenze der Nutzung, zuziglich der baurechtli-
chen Abstandsflachen, bestimmt wird. Grundstlicksteile,
die lediglich die wegemaRige Verbindung zur ErschlieBungs-
anlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stiickstiefe unbertcksichtigt. Zur Nutzung zdhlen auch ange-
legte Griinflachen oder gartnerisch genutzte Flachen.

(2) Teilflachenabgrenzungen gemaR § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG blei-
ben unberihrt.

§30
Nutzungsfaktor

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundsticksfla-

che (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im

Einzelnen betragt:

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00,

bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25,

bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50,

bei vier- und flinfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75,
bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00.

ukhwnN
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(2) Bei Stellplatzgrundstiicken und bei Grundstiicken, fiir die
nur eine Nutzung ohne Bebauung zul3ssig ist oder bei de-
nen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird
ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt
flir Gemeinbedarfs- oder Griinflaichengrundstiicke, deren
Grundsticksflachen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht
oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebduden
Uberdeckt werden sollen bzw. Gberdeckt sind (zum Beispiel
Friedhofe, Sportplatze, Freibader, Kleingartenanlagen). Die
§§ 31 bis 34 finden keine Anwendung.

§31

Ermittlung des Nutzungsmafes bei Grundstiicken, fiir die ein
Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte hochst-
zuldssige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine grofere
Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Ge-
schosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung (LBO)
in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung iber den Bebauungs-
plan geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstiick mehrere
bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zul3ssig,
ist die hochste Zahl der Vollgeschosse malRgebend.

§32

Ermittlung des Nutzungsmales bei Grundstiicken, fiir die ein
Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse
eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Bau-
massenzahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf
die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkom-
mastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende
volle Zahl abgerundet werden.

(2) Ist eine groRere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Bau-
massenzahl zuldssige Baumasse genehmigt, so ergibt sich
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die
Grundstiicksflache und nochmaliger Teilung des Ergebnisses
durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet,
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nachstfolgende
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet
werden.

§33

Ermittlung des Nutzungsmafles bei Grundstiicken, fiir die ein
Bebauungsplan die Hohe baulicher Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das MalR der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er die Héhe baulicher Anlagen in
Gestalt der maximalen Gebdudehéhe (Firsthohe) fest, so gilt
als Geschosszahl das festgesetzte Hochstmal® der Hohe der
baulichen Anlage geteilt durch

1. [3,0] fur die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebie-
te (WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohnge-
biete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebie-
te und

2. [4,0] fur die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD),
Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete
(GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete
(SO) festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5
auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-
kommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet werden.

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das MaR der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er die Hohe baulicher Anlagen
in Gestalt der maximalen Traufhdhe (Schnittpunkt der senk-
rechten, traufseitigen AuRenwand mit der Dachhaut) fest,
so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Hochstmal® der
Hohe der baulichen Anlage geteilt durch
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1. [2,7] fur die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebie-
te (WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohnge-
biete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebie-
te und

2. [3,5] fur die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD),
Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete
(GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete
(SO) festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5
auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-
kommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet werden.

(3) Ist im Einzelfall eine groRere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Hohe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese ge-
maR Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen.

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse
oder einer Baumassenzahl sowohl die zuldssige Firsthohe
als auch die zulassige Traufhéhe der baulichen Anlage aus,
so ist die Traufhohe gemaR Abs. 2 und 3 in eine Geschoss-
zahl umzurechnen.

§34
Ermittlung des Nutzungsmales bei Grundstiicken, fiir die
keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 31 bis 33 besteht

(1) Bei Grundstiicken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplan-
ten Gebieten, fir die der Bebauungsplan keine Festsetzun-
gen nach den §§ 31 bis 33 enthalt, ist maRgebend:

1. bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vor-
handenen Geschosse,

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die
Zahl der auf den Grundstilicken der ndheren Umgebung
Uberwiegend vorhandenen Geschosse.

(2) Bei Grundstiicken im AuRRenbereich (§ 35 BauGB) ist maRge-
bend:

1. bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vor-
handenen Geschosse;

2. bei unbebauten Grundstiicken, fur die ein Bauvorhaben
genehmigt ist, die Zahl der genehmigten Geschosse.

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im
Entstehungszeitpunkt (§ 37) geltenden Fassung. Sind auf
einem Grundstliick mehrere bauliche Anlagen mit unter-
schiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die hochste Zahl
der Vollgeschosse maligebend.

(4) Bei Grundstiicken mit Gebauden ohne ein Vollgeschoss i. S.
der LBO gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks
geteilt durch die Uberbaute Grundstiicksflaiche und noch-
mals geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1
malgebende Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine vol-
le Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die
nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommas-
tellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle
Zahl abgerundet werden.

§35
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht

(1) Von Grundstiickseigentiimern, fir deren Grundstiick eine
Beitragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundstu-
cke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weite-
re Beitrage erhoben,

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulassi-
ge Zahl bzw. genehmigte héhere Zahl der Vollgeschosse
Uberschritten oder eine groRere Zahl von Vollgeschos-
sen allgemein zugelassen wird;

2. soweit in den Fallen des § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine ho-
here Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird;

3. wenn das Grundstlick mit Grundsttcksflachen vereinigt
wird, fuir die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden
ist;

4. soweit Grundstiicke unter Einbeziehung von Teilflachen,
fur die eine Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu
gebildet werden.
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(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstiicken Teilflachen
gemaR § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2
KAG unberiicksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen fir eine Teilfla-
chenabgrenzung entfallen.

§36
Beitragssatz

Der Wasserversorgungsbeitrag betrdgt je Quadratmeter (m?)

Nutzungsflache (§ 28) 5,45 €. Hinzu tritt die gesetzlich geschul-

dete Umsatzsteuer.

§37
Entstehung der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht:

1. in den Fallen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstiick an
die 6ffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen
werden kann;

2. inden Féllen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, friihes-
tens jedoch mit dessen Genehmigung;

3. inden Fallen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung
der Baugenehmigung bzw. dem Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans oder einer Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 2 und 3 BauGB;

4. in den Féllen des § 35 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrof3e-
rung des Grundstiicks im Grundbuch eingetragen ist;

5. inden Fallen des § 35 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebilde-
te Grundstiick im Grundbuch eingetragen ist;

6. in den Fallen des § 35 Abs. 2 mit dem Wegfall der Vo-
raussetzungen fur eine Teilflichenabgrenzung nach §
29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2
KAG, insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebau-
ungsplanes oder einer Satzung gemals § 34 Abs. 4 Satz.
1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder
des tatsachlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilfla-
chen, jedoch friihestens mit der Anzeige einer Nutzungs-
danderung gemal § 49 Abs. 3.

(2) Fur Grundstiicke, die schon vor dem 01.04.1964 an die 6f-
fentlichen Wasserversorgungsanlagen hatten angeschlos-
sen werden kénnen, jedoch noch nicht angeschlossen wor-
den sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsachlichen
Anschluss, frilhestens mit dessen Genehmigung.

(3) Mittelbare Anschliisse (zum Beispiel tiber bestehende Haus-
anschliisse) stehen dem unmittelbaren Anschluss an offent-
liche Wasserversorgungsanlagen gleich.

§38
Falligkeit
Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheids fallig.
§39
Abl6sung

(1) Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht
entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablésung des
Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren.

(2) Der Betrag einer Ablosung bestimmt sich nach der Hohe der
voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld; die Ermittlung
erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablosung besteht nicht.

IV. Benutzungsgebiihren
§40
Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde erhebt fir die Benutzung der 6ffentlichen Was-
serversorgungsanlagen Grund- und Verbrauchsgebihren.

§41
Gebiihrenschuldner
(1) Schuldner der Benutzungsgebiihren ist der Anschlussneh-
mer. Beim Wechsel des Gebiihrenschuldners geht die Ge-
biihrenpflicht mit Beginn des auf den Ubergang folgenden
Kalendermonats auf den neuen Gebihrenschuldner Gber.
(2) In den Fallen des § 43 Abs. 3 ist Gebilhrenschuldner der
Wasserabnehmer.
(3) Mehrere Gebiihrenschuldner sind Gesamtschuldner.
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§42
Grundgebiihr
(1) Die Grundgebihr wird gestaffelt nach der ZéhlergroRe erho-
ben (Zahlergebihr). Sie betragt bei Wasserzdhlern mit einer
NenngroRe von:

Maximaldurch-{3und5 7und10 (20 30 m¥h
fluss (Qmax)

Nenndurchfluss|1,5und 2,5|3,5 und 5|10 15 m%¥h
(@Qn) (6)

€ (netto) / Monat | 5,00 9,00 11,00 |13,00
(brutto, ein- 5,35 9,63 11,77 |13,91
schlieRRlich 7 %

Umsatzsteuer) /

Monat

Bei Bauwasserzdhlern oder sonstigen beweglichen Wasserzih-

lern entfallt die Grundgebiihr.

(2) Bei der Berechnung der Grundgebiihr wird der Monat, in
dem der Wasserzdhler erstmals eingebaut oder endgiiltig
ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Stérun-
gen im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus
dhnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden
Grinden langer als einen Monat unterbrochen, so wird fiir
die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate)
keine Grundgebihr berechnet.

§43
Verbrauchsgebiihren

(1) Die Verbrauchsgebiihr wird nach der gemessenen Wasser-
menge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebihr betragt pro
Kubikmeter 2,29 € (netto) bzw. 2,45 € (brutto, einschlieR-
lich 7 % Umsatzsteuer).

(2) Wird ein Bauwasserzahler oder ein sonstiger beweglicher
Wasserzahler verwendet, betragt die Verbrauchsgebiihr pro
Kubikmeter 2,29 € (netto) bzw. 2,45 € (brutto, einschlieR-
lich 7 % Umsatzsteuer).

(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Miinz-
wasserzahler festgestellt, betragt die Gebihr (brutto, ein-
schlieBlich Grundgebiihr gem. § 42 und 7 % Umsatzsteuer)
pro Kubikmeter 2,45 €.

§44
Gemessene Wassermenge

(1) Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als
Gebiihrenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa
durch schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstellen oder
Rohrbriiche hinter dem Wasserzahler) verloren gegangen
ist.

(2) Ergibt sich bei einer Zahlerpriifung, dass der Wasserzahler
Uber die nach der Eichordnung zuldssigen Verkehrsfehler-
grenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zadhler stehen
geblieben, so schatzt die Gemeinde den Wasserverbrauch
gemaR § 162 Abgabenordnung.

§45
Verbrauchsgebiihr bei Bauten
(1) Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete

Wasser nicht durch einen Wasserzdhler festgestellt, wird

eine pauschale Verbrauchsgebihr erhoben.

(2) Bemessungsgrundlage fur die Gebihr ist folgender pau-
schaler Wasserverbrauch:

1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebduden
werden je 100 Kubikmeter umbautem Raum 10 Kubik-
meter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt;
Gebdude mit weniger als 100 Kubikmeter umbautem
Raum bleiben gebiihrenfrei. Bei Fertigbauweise werden
der Ermittlung des umbauten Raumes nur die Keller-
und Untergeschosse zugrunde gelegt.

2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fal-
len, werden je angefangene 10 Kubikmeter Beton- oder
Mauerwerk 4 Kubikmeter als pauschaler Wasserver-
brauch zugrunde gelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Ku-
bikmeter Beton- oder Mauerwerk bleiben gebiihrenfrei.
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§ 46
Entstehung der Gebiihrenschuld

(1) In den Féllen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebih-
renschuld fir ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalender-
jahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsver-
haltnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die
Gebihrenschuld mit Ende des Benutzungsverhaltnisses.

(2) In den Féllen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebiihren-
schuld fur den bisherigen Anschlussnehmer mit Beginn des
auf den Ubergang folgenden Kalendermonats, fiir den neu-
en Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres.

(3) In den Féllen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebihrenschuld
mit der Beendigung der BaumalRnahme, spatestens mit Ein-
bau einer Messeinrichtung nach § 21.

(4) In den Fallen des § 45 entsteht die Gebiihrenschuld mit Be-
ginn der Bauarbeiten.

(5) In den Fallen des § 43 Abs. 3 entsteht die Gebuhrenschuld
mit der Wasserentnahme.

(6) Die Gebiihrenschuld gemaR § 42 und § 43 sowie die Voraus-
zahlung gemal § 47 ruhen auf dem Grundstiick bzw. dem
Erbbaurecht als 6ffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 27
KAG).

§ 47
Vorauszahlungen

(1) Solange die Gebiihrenschuld noch nicht entstanden ist, sind
vom Gebuihrenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die
Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervier-
teljahres. Beginnt die Gebiihrenpflicht wahrend des Ver-
anlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit
Beginn des folgenden Kalendervierteljahres.

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserver-
brauchs des Vorjahres und der Grundgebdihr (§ 42) zugrun-
de gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebihrenpflicht
werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grund-
gebihr, des Verbrauchsgebiihrensatzes und des geschatz-
ten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt.

(3) Die fur den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszah-
lungen werden auf die Geblhrenschuld fiir diesen Zeitraum
angerechnet.

(4) In den Fallen des § 43 Abs. 2 und 3 sowie des § 45 entfallt
die Pflicht zur Vorauszahlung.

§48
Falligkeit

(1) Die Benutzungsgebihren sind innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Gebiihrenbescheides zur Zahlung féllig.
Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur,
soweit die Geblhrenschuld die geleisteten Vorauszahlun-
gen Ubersteigt. Ist die GeblUhrenschuld kleiner als die geleis-
teten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach
Bekanntgabe des Gebiihrenbescheids durch Aufrechnung
oder Zuruickzahlung ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gemaR § 47 werden mit Ende des Ka-
lendervierteljahres zur Zahlung fallig.

(3) In den Fallen des § 43 Abs. 3 wird die Gebiihrenschuld mit
der Wasserentnahme fallig.

V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung

§49
Anzeigepflichten
(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde anzuzeigen:

1. der Erwerb oder die VerduBerung eines an die offent-
liche Wasserversorgung angeschlossenen Grundstiicks;
entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie beim Woh-
nungs- und Teileigentum;

2. Erweiterungen oder Anderungen der Verbrauchsanlage
sowie die Verwendung zusatzlicher Verbrauchseinrich-
tungen, soweit sich dadurch die GréRen fir die Geblh-
renbemessung andern oder sich die vorzuhaltende Leis-
tung wesentlich erhoht.

(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind VerduRerer und Er-
werber, nach Abs. 1 Nr. 2 der Anschlussnehmer.
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(3) Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Ge-
meinde mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen fiir Teilfla-
chenabgrenzungen gemaR § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung
und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere
abgegrenzte Teilflichen gewerblich oder als Hausgarten
genutzt, tatsidchlich an die 6ffentliche Wasserversorgung
angeschlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche
Anlagen errichtet werden.

(4) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versaumt, so haftet
im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der bisherige Gebiihrenschuldner
fiir die Benutzungsgebiihren, die auf den Zeitraum bis zum
Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

§50
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung
fiir Baden-Wirttemberg handelt, wer vorsatzlich oder fahr-
lassig
1. entgegen § 4 ein Grundstiick nicht an die 6ffentliche Was-

serversorgung anschlief3t,

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der
offentlichen Wasserversorgung entnimmt,

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche
Zustimmung der Gemeinde weiterleitet,

4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschadigungen des Hausanschlus-
ses nicht unverziglich der Gemeinde mitteilt,

5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der
Vorschriften der Satzung, anderer gesetzlicher oder
behoérdlicher Bestimmungen sowie der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, dndert
oder unterhalt,

6. entgegen § 17 Abs. 4 Anlagen und Verbrauchseinrich-
tungen so betreibt, dass Stérungen anderer Anschluss-
nehmer, stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen der
Gemeinde bzw. Dritter oder Riickwirkungen auf die Giite
des Trinkwassers eintreten.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG
handelt, wer vorsétzlich oder leichtfertig den Mitteilungs-
pflichten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs. 1 bis 3 die-
ser Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt.

§51
Haftung bei Versorgungsstérungen

(1) Fur Schaden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch UnregelmaRig-
keiten in der Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus
dem Benutzungsverhaltnis oder unerlaubter Handlung im
Falle
1. der Tétung oder Verletzung des Korpers oder der Ge-

sundheit des Wasserabnehmers, es sei denn, dass der
Schaden von der Gemeinde oder einem ihrer Bedienste-
ten oder einem Verrichtungsgehilfen weder vorsatzlich
noch fahrldssig verursacht worden ist;

2. der Beschadigung einer Sache, es sei denn, dass der
Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlas-
sigkeit der Gemeinde oder eines ihrer Bediensteten oder
eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist;

3. eines Vermogensschadens, es sei denn, dass dieser we-
der durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlassigkeit eines
vertretungsberechtigten Organs der Gemeinde verur-
sacht worden ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 des Birgerlichen
Gesetzbuches ist nur bei vorsatzlichem Handeln von Ver-
richtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist auch auf Anspriiche von Wasserabnehmern anzu-
wenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsun-
ternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die
Gemeinde ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlan-
gen Uber die mit der Schadensverursachung durch ein drit-
tes Unternehmen zusammenhangenden Tatsachen insoweit
Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zu-
mutbarer Weise aufgeklart werden kénnen und ihre Kenntnis
zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.
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(3) Die Ersatzpflicht entfallt fiir Schaden unter 15 €.

(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an
einen Dritten weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1) und erleidet dieser
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Un-
regelmaRigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet
die Gemeinde dem Dritten gegeniber in demselben Umfang
wie dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhaltnis.

(5) Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen
Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Mog-
lichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzanspriiche
erheben kann, als sie in den Absatzen 1 bis 3 vorgesehen
sind. Die Gemeinde weist den Anschlussnehmer darauf bei
Begriindung des Benutzungsverhaltnisses besonders hin.

(6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverziiglich der
Gemeinde oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichti-
gen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschlussnehmer
das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er die-
se Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§52
Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern

(1) Der Wasserabnehmer haftet fir schuldhaft verursachte
Schaden, die insbesondere infolge einer unsachgemaRen
Benutzung oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwi-
derlaufenden Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur
Wasserversorgung entstehen. Der Anschlussnehmer haftet
fiir Schaden, die auf den mangelhaften Zustand seiner Anla-
ge (§ 17) zurlickzufiihren sind.

(2) Der Haftende hat die Gemeinde von Ersatzanspriichen Drit-
ter freizustellen, die wegen solcher Schdaden geltend ge-
macht werden. Sind Anspriiche auf Mangel an mehreren
Verbrauchsanlagen zuriickzufiihren, so haften die Wasser-
abnehmer als Gesamtschuldner.

VI. Steuern, Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§53
Inkrafttreten

(1) Soweit Abgabeanspriiche nach dem bisherigen Satzungs-
recht bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung
die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entste-
hens der Abgabeschuld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserversorgungssatzung vom
07. Méarz 2012 (mit allen spateren Anderungen) auBer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) oder
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung
gegeniiber der Gemeinde Obernheim geltend gemacht worden
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist zu
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften iiber die Of-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Obernheim, 11. Februar 2026

gez. Alexander Hofer

Burgermeister
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im Zollernalbkreis

RAUS AUS DER SCHULE
UND NOCH KEINE IDEE,
WIE ES WEITERGEHEN
KANN?

BUNDESFREIWILLIGENDIENST (M/W/D)

Du bist kreativ, selbststindig, flexibel
und hast ein Herz fiir Kinder?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir suchen Unterstiitzung ab September 2026
in unserer Grundschule in Obernheim.

Weitere Informationen unter
www.bundestreiwilligendienst.de
Interesse? Dann melde dich relefonisch unter
07436/87367 oder per Mail
unter schulleitung@gs-obernheim.schule. bwl.de.

INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS

Schwimmbad geschlossen

Wihrend der Fasnetsferien vom 12.02. (Schmotziger) -
22.02.2026 ist das Schwimmbad geschlossen.

Telefondurchwahlen und Zustandigkeitsbereiche
bei der Gemeindeverwaltung

Zentrale Tel.: 07436/9284-0

Biirgermeister Hofer Tel.: 9284-12

E-Mail: buergermeister@obernheim.de

Frau Weiger Tel.: 9284-18 E-Mail: tatjana.weiger@obernheim.de
Hauptamt, Grundschule, Kindergarten, Grundstiicksangelegen-
heiten, Tourismus

Frau Buchner Tel.: 9284-11

E-Mail: daniela.buchner@obernheim.de

IMPRESSUM

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Obernheim

Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Opelstr. 29,
68789 St. Leon-Rot, www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich fiir den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und
Mitteilungen: Burgermeister Alexander Hofer, Hauptstraf3e 8, 72364 Obernheim,
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich fiir,,Was sonst noch interessiert” und den Anzeigenteil:
Klaus Nussbaum, Opelstr. 29, 68789 St. Leon-Rot

INFORMATIONEN
Redaktion: E-Mail: andrea.kolleck@obernheim.de, Tel. 07436 9284-13

Fragen zur Zustellung: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG,
Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 525-460,
abo@nussbaum-medien.de, https://abo.nussbaum.de/

Anzeigenvertrieb: Tel. 07033 525-0, kundenservice@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-medien.de
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Telefonzentrale, Einwohnerwesen (An- und Abmeldungen,
Personalausweise, Reisepdsse, Kinderreisepasse), Schanker-
laubnisse und Reservierungen Mehrzweckhalle/Blrgersaal,
Grillplatzreservierung, Rentenangelegenheiten, allgemeine
Verwaltungsaufgaben, Standesamt

Frau Mayer Tel.: 9284-14 E-Mail: sabine.mayer@obernheim.de
Geblihrenveranlagungen und Buchungsgeschafte

Frau Kolleck Tel.: 9284-13 E-Mail: andrea.kolleck@obernheim.de
Mitteilungsblatt, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Friedhofs-
wesen, Bausachen, Homepage, Standesamt

Frau Keller Tel.: 9284-15 E-Mail: bettina.keller@obernheim.de
Gebuhrenveranlagungen und Buchungsgeschiafte (erreichbar
Montag und Mittwoch vormittags)

Frau Stier Tel. 9284-15 E-Mail: maria.stier@obernheim.de
Gebihrenveranlagungen (erreichbar Dienstag vormittags)
Auszubildende Tel. 9284-17 E-Mail: azubi@obernheim.de

Fundamt

Fundsache
Beim Rathaus wurde eine Geldboérse abgegeben. Nahere Infor-
mationen erteilt das Blrgermeisteramt unter Tel. 9284-13.

LANDRATSAMT

Umgang mit Schnittgut

Wir méchten Sie auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen,
welches uns zu Beginn eines jeden Jahres immer wieder begegnet.
Wir haben festgestellt, dass nach der Pflege von Hecken und
Biotopen das Schnittgut oft liegen gelassen wird. Dies kann un-
erwiinschte Folgen haben, da sich Kleintiere und Vogel in den
liegen gebliebenen Asten und Zweigen niederlassen kénnen.
Wenn das Schnittgut zu spat entfernt wird, kann es in solchen
Fallen zu artenschutzrechtlichen Konflikten kommen.

Um solche Konflikte zu vermeiden und den Artenschutz zu ge-
wahrleisten, mochten wir Sie darauf hinweisen, das Schnittgut
immer zeitnah zu entfernen.

Idealerweise sollte dies vor dem 1. Marz geschehen, um sicher-
zustellen, dass keine briitenden Tiere gestort werden.
Grundsatzlich besteht auch die Moglichkeit, im eigenen Garten
oder auf offentlichen Flachen Schnittgut in Form eines Totholz-
haufens dauerhaft liegenzulassen. Dirfen neben dem Totholz
dann noch Brennnesseln wachsen, finden z. B. die Raupen des
Tagpfauenauges Nahrung, und Sie kdnnen diese schénen Schmet-
terlinge vielleicht im Sommer in ihrem Garten bewundern.

Uber einen angrenzenden Steinhaufen freut sich z.B. die Zaun-
eidechse, und Blindschleichen kdnnen diesen zum Uberwintern
nutzen.

Ebenso moéchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen,
dass zwischen dem 1. Marz und dem 30. September ein ge-
nerelles Verbot gilt, Hecken, Bische und Bdume (aulRerhalb
des Waldes und gartnerisch genutzter Flachen) zu fallen, ab-
zuschneiden oder auf den Stock zu setzen, um Brut- und Nist-
platze von Vogeln und anderen Tieren zu schiitzen. Schonende
Form- und Pflegeschnitte stellen dagegen keine Gefahr dar und
erhalten den Lebensraum fiir die Tiere.

Landratsamt Balingen — Amt flir Bauen und Naturschutz

Forstamt

Vollsperrung der Gemeindeverbindungsstrafle zum Geyerbad
Die GemeindeverbindungsstraRe zum Geyerbad wird aufgrund
von Holzfallarbeiten von 26. Februar 2026 bis einschlieBlich 28.
Februar 2026 fur den gesamten Verkehr voll gesperrt.

Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Sperrung gilt fur alle Verkehrsteilnehmer, einschliefRlich Au-
tofahrer, Radfahrer und FuRganger.

Férster Frieder Siegl
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BEREITSCHAFTSDIENSTE

Arztlicher Bereitschaftsdienst

Einheitliche Rufnummer fiir den arztlichen Bereitschaftsdienst
Es gilt die einheitliche Rufnummer fiir den arztlichen Bereit-
schaftsdienst: 116 117

Die 116 117 ist im ganzen Bundesgebiet fur den arztlichen
Bereitschaftsdienst giiltig. Dies gilt jedoch nicht fiir die Not-
fallnummer 112. Diese Nummer bleibt weiterhin bestehen
und gilt rund um die Uhr im ganzen Bundesgebiet.

Die Nummer 116 117 fir den arztlichen Bereitschaftsdienst
gilt unter der Woche von 19:00 Uhr abends bis 8:00 Uhr des
Folgetages sowie am Wochenende und an Feiertagen von
08:00 bis 08:00 Uhr.

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117

Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos
und digital eine medizinische Ersteinschdtzung und Hand-
lungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen,
kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt
werden.

Allgemeiner arztlicher Bereitschaftsdienst: Sa., So. und
Feiertag

Zollernalb Klinikum Balingen, Tubinger StraRe 30, Balingen,
10:00-20:00 Uhr

Zollernalb Klinikum Albstadt, Friedrichstr. 39, Albstadt,
10:00-18:00 Uhr

Mobile Patienten kdnnen jederzeit ohne Anmeldung dorthin
kommen (auch in der Nacht). Patienten, die aus Krankheits-
griinden nicht in der Lage sind, die Bereitschaftsdienst-Pra-
xen aufzusuchen, werden Giber die 116 117 an den Fahrdienst
vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht. Unter der Woche
ab 19:00 Uhr werden Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in
dessen Praxis behandelt oder bei Bedarf aufgesucht.

An Wochenenden und Feiertagen sind die drztlichen Bereit-
schaftsdienste unter folgenden Nummern erreichbar:

FACHARZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST

Augenarzt: 116 117

Gynadkologischer Notdienst und Geburtshilfe (Zollernalb Kli-
nikum Balingen): 07433 9092-0

Kinderarzt und jugendarztlicher Bereitschaftsdienst: 116
117

KINDER- UND JUGENDARZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Kinder- und jugendarztlicher Bereitschaftsdienst an Wo-
chenenden und Feiertagen in folgenden kinder- und jugend-
arztlichen Notfallpraxen:

Kinderbereitschaftspraxis Tiibingen, Hoppe-Seyler-Str. 1,
72076 Tubingen, Samstag, Sonntag, Feiertag, 10:00-18:00 Uhr.
Kinderbereitschaftspraxis Reutlingen, Steinenbergstr. 31,
72764 Reutlingen, Samstag, Sonntag, Feiertag, 9:00-13:00
Uhr und 15:00-19:00 Uhr.

Kinderbereitschaftspraxis Villingen-Schwenningen, Klinikstr.
11, 78052 Villingen-Schwenningen, Samstag, Sonntag, Feier-
tag, 9:00-21:00 Uhr.

HNO-arztlicher Bereitschaftsdienst

HNO-érztlicher Bereitschaftsdienst an Wochenenden und
Feiertagen in der HNO-Bereitschaftspraxis, am Universitats-
klinikum Tibingen: HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-StralRe 5,
Gebdude 600, Tibingen.

Offnungszeiten der Bereitschaftspraxis: Samstag, Sonntag,
Feiertag, von 8:00 bis 20:00 Uhr. Patienten kdnnen ohne Vor-
anmeldung in die Bereitschaftspraxis kommen.
Zahnarztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftsdienstnummer: 01801/116116,
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst
TIERARZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST

Samstag, 14. Februar, und Sonntag, 15. Februar 2026
Praxis Dr. Eggert, Johannes-Brahms-Str. 3, Albstadt-Truchtel-
fingen Tel. 07432 99060
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NOTDIENST DER APOTHEKEN
(Tel. 0800/0022833 oder im Internet unter www.aponet.de)

Samstag, 14. Februar 2026
Rathaus-Apotheke MeRstetten, Ebinger Str. 2
Tel. 07431 6710

Sonntag, 15. Februar 2026

Lemberg-Apotheke Gosheim, Hauptstr. 49

Tel. 07426 1447

Stadt-Apotheke Geislingen, Wangenstralle 4

Tel. 07433 8676

Sozialstation MeRstetten (07431) 96246
Nachbarschaftshilfe (07431) 96247

Telefonseelsorge Neckar-Alb

Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800 1110111

Alle Informationen finden Sie im Internet unter https://kv-
bawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden.

— Die Verdffentlichung der Notdienste erfolgt ohne Gewdhr. —

JUGENDBURDO

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern,

nachsten Montag findet kein Programm statt. Ich wiinsche euch
schone Faschingsferien.

Unsere Gruppenangebote finden nach den Faschingsferien wie-
der, wie gewohnt, statt.

Denkt dran, euch noch fiir das Programm ,Starke Kids“ fur die
Klassen 1-2 anzumelden.

DIASPORARAUS

BERTEH RN A

SCHULSOZIALARBEIT KALLENBERGSCHULE NUSPLINGEN & GRUNDSCHULE OBERNHEIM

Plakat: Diasporahaus Bietenhausen e. V.
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EIN HAUS VOLL CHANCEN

IWILLIGES
SETIALES JAHR

(BFD)

BUNDES-

FREIWILLIGEN-

DEINE AUFGABEN

In den Wohn- oder Tages-
gruppen unterstiitzt Du die
Kinder und Jugendlichen bei
ihrer Entwicklung und in ih-
rem Alltag. In der Freizeitge-
staltung und bei Ferienfrei-
zeiten begleitest Du unsere
sozialpadagogischen Fach-
kréfte. Du gehorst bei uns
voll zum Team und nimmst
selbstverstandlich an Team-
sitzungen, Versammlungen
und Supervision teil.

Dich erwarten zwolf span-
nende Monate, in denen Du
neue Menschen kennen-
lernst, Du etwas fiir dich und
andere tust und Dich selbst
herausforderst. Du erhéltst
tolle Einblicke in die Be-
reiche der Jugendhilfe und
deren Berufe wie Sozialpad-
agoge (m/w/d) und Jugend-
und Heimerzieher (m/w/d).

VERGUTUNG
Taschengeld:

350.- €
Verpflegungskostenzuschuss:
100.- €

Fahrtkostenzuschuss:

50.- €

Gesamt: 500.- €

ARBEITSZEIT

39 Stunden wdchentlich

DIENST

m/w/d

DU

magst die Arbeit mit
Kindern und mochtest
den Alltag in der Jugend-
hilfe kennenlernen.

DU bist kontaktfreudig und

arbeitest gerne im Team.
Du bringst gute Laune mit
und bist emphatisch.

Du packst an, wo Hilfe
gebraucht wird und hast
Freude am Planen und an
Unternehmungen.

[l

DIASPORAHAUS

BIETENHAUSEN e.V.

VORAUSSETZUNGEN
+ Vollendetes 18. Lebensjahr
* Besitz eines Fiihrerscheins

Ein FSJ dient auch der Vor-
bereitung auf ein Duales Stu-
dium in unserer Einrichtung.

ABLAUF

Wir erstellen fiir Dich person-
lich ein Stellenprofil, welches
zu Beginn deiner Téatigkeit mit
Dir durchgesprochen wird.
Danach erfolgen das Kennen-
lernen und die Einarbeitung in
Deine Einsatzstelle. Du nimmst
am vielseitigen Seminarpro-
gramm des Diakonischen
Werks teil (4-5 Blockwochen).

DAUER
In der Regel 12 Monate

Wir wiinschen allen eine frohe Fasnetszeit! URLAUB
Weiter mochten wir auf folgendes aufmerksam machen! 30 Tage
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rsy) FREIWILLIGES
SOZIALES JAHR

er0) BUNDES -
FREIWILLIGEN-
DIENST

m/w/d

WIR

bieten Kindern und

Jugendlichen, die aus
verschiedenen Griinden in ihren
Herkunftsfamilien Probleme

haben oder dort nicht leben
konnen, ein breites Hilfsangebot.
Dies geht von der Tagesbetreuung
Uber Schulangebote und ambulante
Dienste bis zur Wohngruppe.

Wir unterstiitzen sie in ihrer
personlichen Weiterentwicklung
und versuchen ihnen so den Start
in ein neues Leben zu erleichtern.
Dies gilt auch bei traumatisierten
jungen Menschen.

Wir freuen uns Uber
innovative, verantwortungs-
bewusste Freiwillige, die
ihre Personlichkeit und

ihre Ideen einbringen.

SCHULNACHRICHTEN

Abendrealschule

Abendrealschule mit neuem Kurs

Realschulabschluss nachholen

Bei der Abendrealschule Balingen kénnen Sie den vollwerti-
gen Realschulabschluss nachholen. Die Abendrealschule bie-
tet die Moglichkeit, den vollwertigen Realschulabschluss in
Abendkursen zu erwerben.

Da abends unterrichtet wird, miissen Sie lhre Berufstatigkeit
nicht unterbrechen. Der Unterricht findet in der Realschule
Balingen statt, teilweise auch im Online-Unterricht. Sie kbnnen
jetzt noch in den aktuellen Kurs einsteigen. Es sind noch freie
Platze verfligbar.

Anmeldungen werden jederzeit angenommen:

Tel.: 01799312263 (Herr Grams) oder

0151 22533062 (Herr Hoffmann, Schulleitung).
E-Mail:  info@abendrealschule-balingen.de
oder www.abendrealschule-balingen.de

Nutzen Sie lhre Chance!
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DEIN SOZIALES JAHR.
VIELE MOGLICHKEITEN.

Das Diasporahaus hat viele verschiedene Standorte.
Um Deinen BUNDES-/FREIWILLIGENDIENST
so interessant wie moglich zu gestalten, hast Du bei uns
die Moglichkeit, verschiedene Standorte und
verschiedene Betreuungsformate kennenzulernen.

Schulen @®
Rottenburg Wohngruppen
am Neckar, Tagesgruppen @®

Jugendbiiros @B
Soziale Gruppenarbeiten
Mobile Dienste @
Schulsozialarbeit
Verwaltung

Neckar

@ Hechingen
[ [ J

taalingen

@DO Albstadt
-

k MeRBstetten

BESUCHE UNS
AUF UNSERER

DIASPORAHAUS

BIETENHAUSEN e.V.

Diasporahaus Bietenhausen e.V.
Beim Diasporahaus 7 | 72414 Rangendingen-Bietenhausen
Tel.: 07478 880 | info@diasporahaus.de

www.diasporahaus.de

Plakate: Diasporahaus Bietenhausen e. V.

Gymnasium MeRstetten

Einladung zum Schnuppertag

Um allen Eltern mit ihren Kindern aus den 4. Grundschulklassen
die Moglichkeit zu geben, sich tGber den direkten Bildungsweg
zum Abitur (G9) zu informieren, 6ffnen wir am Mittwoch, 25.
Februar 2026 ab 15:30 Uhr unsere Tiiren. Wir laden Sie ein, uns
in MeRstetten zu besuchen und uns kennenzulernen.

Im Anschluss an die BegriiBung im Universalraum kdnnen Sie
bis ca. 18:00 Uhr die Besonderheiten unseres Gymnasiums ken-
nenlernen und sich vor Ort einen Eindruck tGber die mogliche
nachste Schule lhres Kindes verschaffen. In einzelnen Fachriu-
men gibt es dazu Experimentier- und Mitmachangebote von
Schiilern fir Schiler, unter anderem aus den Bereichen Fremd-
sprachen, Medienbildung, Mathematik, Musik und aus den na-
turwissenschaftlichen Fachern.

Wenn Sie dariber hinaus noch gezielte Fragen haben, gibt es
Gelegenheit, mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen oder mit
der Schulleitung ins Gesprach zu kommen.

N. Kantimm, Schulleiter
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Seelsorgeeinheit Heuberg

Katholische Kirchengemeinde St. Afra~ S——

Katholische Kirchengemeinde St. Afra, Obernheim

Pfarrer: Safi Powath, Tel. 07431/630945

Pfarrer: John Joseph Mundolickal, Tel. 07429/2325
(Vertretung vom 12.01. bis 15.02.2026)

Pastoralreferent: wahrend der Vakanzzeit: Michael Holl,
Tel. 0174/1057563

Pfarrbiiro: Carmen Steger, Tel. 07436/901710

E-Mail: stafra.obernheim@drs.de

Offnungszeiten Pfarrbiiro:

Dienstag 9.00 Uhr—11.00 Uhr
Donnerstag 17.00 Uhr —18.30 Uhr
Homepage: www.se-heuberg.drs.de

Sonntag, 15. Februar -6. So. im Jahreskreis-

9.00 Uhr Heilige Messe

Donnerstag, 19. Februar

17.45 Uhr  Rosenkranzgebet

18.30 Uhr  Abendmesse mit Aschenbestreuung
Gedenkmesse fiir Monika Schuster und Angeho-
rige

Sonntag, 22. Februar -1. Fastensonntag-

10.30 Uhr  Heilige Messe
Gedenkmesse fiir verstorbene Angehorige

Urlaub Pfarrbiiro
Das Pfarrbiiro ist am Montag, 16. Februar und am Dienstag, 17.
Februar geschlossen.

DANKE — Pfarrer John

Noch bis einschlieBlich Sonntag, 15. Februar wird Pfarrer John
die Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit in Vertretung fiir Pfar-
rer Safi GUbernehmen. Danach kehrt er wieder in seine Heimat
nach Kerala zuriick. Wir danken ihm fir seine Unterstiitzung
und wiinschen ihm fir seine Zukunft alles Gute und Gottes Se-
gen.

Empfang des Aschenkreuzes in der Seelsorgeeinheit Heuberg
Aus den Palmzweigen des Vorjahres entsteht die Asche, mit
der wir bekreuzigt werden. Das, womit wir Jesus als Messias
begriiRt haben, ist Gber das Jahr vertrocknet und wird deshalb
zum Zeichen der BuBe und Umkehr — damit wir Christus wieder
als unseren Herrn begriRen. Mit dem Aschermittwoch beginnt
die Vorbereitungszeit auf Ostern. 40 Tage Fastenzeit — das kann
eine Zeit des Verzichts sein oder auch eine Zeit, in der Sie sich
vornehmen, ganz bewusst etwas zu tun, was ansonsten oft in
Vergessenheit gerat. Es soll eine Zeit sein, in der Sie sich auf das
Wesentliche im Leben und im Glauben besinnen.

In unserer Seelsorgeeinheit haben Sie an folgenden Tagen die
Moglichkeit in den Abendmessen das Aschenkreuz zu empfan-
gen:

Mi., 18.02.2026, um 17:00 Uhr in Nusplingen

Mi., 18.02.2026, um 18:30 Uhr in MefRstetten

Do., 19.02.2026, um 18:30 Uhr in Obernheim

Fr., 20.02.2026, um 18:30 Uhr in Unterdigisheim

Wir laden die ganze Gemeinde, vor allem die Kinder und Ju-
gendlichen, recht herzlich dazu ein.

Projekt ,Seelsorge in neuen Strukturen” im Katholischen
Dekanat Balingen

Rickblick: Infoveranstaltungen am 29. und 30. Januar 2026
Ende November 2025 hat der Didzesanrat zu wichtigen Eck-
punkten im Prozess ,Kirche der Zukunft” in der Didzese Voten
abgegeben, die Bischof Dr. Klaus Kramer umgehend in Kraft ge-
setzt hat. Damit sind entscheidende Weichenstellungen fiir das
Projekt ,Seelsorge in neuen Strukturen” vorgenommen. Aus
1.020 Kirchengemeinden in der Didzese sollen 50 bis 80 neue
Raumschaften (Kirchengemeinden) entstehen.
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Far das Dekanat Balingen bedeutet das, dass aus den bestehenden
26 Kirchengemeinden und den drei Gemeinden flr Katholiken an-
derer Muttersprache (kroatischen Gemeinden Balingen und Alb-
stadt, italienische Gemeinde Albstadt) in aktuell sechs Seelsorge-
einheiten eine bis maximal drei Raumschaften entstehen werden.
Bei zwei Informationsveranstaltungen am 29. und 30. Januar
2026 wurden (ber 100 Kirchengemeinderate, Pfarrer und pas-
torale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Dekanat tGber
das Projekt und die nachsten Schritte informiert. Dabei zeigte
sich eine erste Tendenz, dass zwei Raumschaften (neue Kir-
chengemeinden) favorisiert werden.

Bei der Festlegung der neuen Kirchengemeinden werden un-
terschiedliche Kriterien beriicksichtigt, unter anderem Unter-
schiede im stadtischen und landlichen Bereich, Orientierung an
den Lebensbeziigen der Menschen, 6kumenische Bezlige und
topographische Gegebenheiten und Entfernungen.

Die Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten haben nun bis
Ende April 2026 Zeit, einen ersten Vorschlag fiir die Umschrei-
bung der neuen Raumschaften zu erarbeiten und beim Dekanat
einzureichen. Es geht darum, gemeinsam zu erarbeiten, welche
Kirchengemeinden zukiinftig auf dem Weg der Union eine neue
Kirchengemeinde bilden werden.

Mit der Steuerung dieses Projektschrittes hat Bischof Dr. Klaus
Kramer die Dekanatsebene beauftragt. Dazu wurde eine Steue-
rungsgruppe mit Dekan Pater Augusty Kollamkunnel, Dekanats-
referent Achim Wicker, dem Leiter des Verwaltungszentrums
Berthold Stoppel und der gewahlten Vorsitzenden des Deka-
natsrates Dr. Petra Graf gebildet.

In einem Schreiben an die Dekanatsleitung dufert sich Bischof
Dr. Klaus Kramer so:

,»ES ist mir bewusst und ich verstehe es sehr gut, dass die anste-
henden Veranderungen auch Sorgen und Skepsis auslésen und
uns allen viel abverlangen. (...) Parallel zur Phase der Umschrei-
bung der Raumschaften werden wir intensiv daran arbeiten,
bereits den nachsten Projektschritt zu planen: Wie die neuen
Kirchengemeinden gebildet werden. Dazu werden wir uns in
den nachsten Monaten intensiv zu den zukiinftigen pastoralen
Handlungsfelder in den neuen Kirchengemeinden beraten. Da-
mit soll nach vielen notwendigen strukturellen Uberlegungen
der vergangenen Monate der Fokus wieder starker auf Inhalte
gelenkt werden. Ich freue mich, wenn Sie sich auch hier mit Ih-
ren Uberlegungen einbringen.(...)"

Auf der Website kirche-der-zukunft.drs.de finden Sie alle In-
formationen zur Entwicklung. Auch gibt es Informationsvideos
sowie den Newsletter ,Kirche der Zukunft”, welcher monatlich
Uber aktuelle Entwicklungen und anstehende Verdanderungen
im Prozess und den Projekten informiert. Eine Anmeldung ist
Uber kirche-der-zukunft.drs.de/newsletter moglich.

Fotos: Peter

Seelsorgeeinheit Heuberg

Gottesdienstzeiten Bruder Klaus in MeRBstetten
Sonntag, 15. Februar 2026

10.30 Uhr  Wort-Gottes-Feier

Mittwoch, 18. Februar 2026

18.30 Uhr  Abendmesse mit Aschenbestreuung
Samstag, 21. Februar 2026

18.30 Uhr  Sonntagvorabendmesse
Gottesdienstzeiten Maria K6nigin in Nusplingen
Samstag, 14. Februar 2026

18.30 Uhr  Sonntagvorabendmesse
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Mittwoch, 18. Februar 2026

17.00 Uhr  Abendmesse mit Aschenbestreuung
Sonntag, 22. Februar 2026

10.30 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Gottesdienstzeiten St. Maria Unterdigisheim
Sonntag, 15. Februar 2026

10.30 Uhr  Heilige Messe

Freitag, 20. Februar 2026

18.30 Uhr  Abendmesse mit Aschenbestreuung
Sonntag, 22. Februar 2026

9.00 Uhr Heilige Messe
Kathaliccher Kindergarten
| éf &1, Mavin
Kindergarten (18 Obernheim

Fasnetsliedersingen im Kindergarten St. Martin

Vorige Woche haben wir Besuch von Hans Waschle aus Obern-
heim (ehemaliger Kindi-Opa und Musikant) bekommen. Gutge-
launt hat er uns mit seiner tollen Musik unterhalten. Natirlich
durfte sein selbst komponiertes Lied fiir den Obernheimer Kindi
nicht fehlen. Lautstark konnten die Kinder mitsingen. Probieren
Sie es doch einmal aus... gar nicht so einfach auszusprechen, ge-
schweige dann zu singen... Humuhumunukunukuapoa' a. Wer
weiB, was dieses Wort Giberhaupt bedeutet?

Hans hat uns noch eine kleine Uberraschung mitgebracht... ei-
nen Propeller. Dieser funktionierte sogar auf unser Komman-

ren voller Begeisterung dabei. Vielen Dank an Hans und seine
Gitarre fir die schone Unterhaltung.

Fotos: Kindergarten Obernheim
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde
Tieringen-Oberdigisheim

Kirchliche Nachrichten

Pfarramt Tieringen, Neue Str. 5, 72469 MeRstetten-Tieringen,
Tel. 07436-426, E-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de

Internet: www.kirche-tieringen.de; ww.kirche-oberdigisheim.de
Pfarrer Philipp Haas

Wochenspruch:

»,Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von
dem Menschensohn.” Lukas 18, 31

Das Wesentliche zum Wochenspruch:

Ruf in die Nachfolge

Wie weit wiirde meine Freundschaft gehen? Wirde ich zu mei-
nen Freunden stehen, selbst wenn sie ausgelacht oder verach-
tet, verfolgt oder verdachtigt wiirden? Wiirde ich sie begleiten?
Die Freundschaft zu Jesus verlangt seinen Jingern viel ab. Sie
werden mit ihm nach Jerusalem ziehen und seinen Tod miterle-
ben. Jesus kiindigt ihnen das an. Am Sonntag Estomihi steht die
Nachfolge im Vordergrund. Nicht, wer viele groBe Worte macht,
sondern wer sich fiir Gerechtigkeit einsetzt und beharrlich liebt,
der hat den Ruf in die Nachfolge gehort, dem hat Jesus die Au-
gen geoffnet. Aber zu Jesus zu stehen, ist nicht immer leicht.
Es bedeutet auch, Nachteile in Kauf zu nehmen, sein Leid zu
tragen. Jesu Frage gilt auch uns: ,Was hiilfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewdnne und ndhme an seiner Seele
Schaden?”

Wir laden herzlich ein!
Donnerstag, 12. Februar

16.00 Uhr  Minijungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdi-
gisheim

Freitag, 13. Februar

17.30 Uhr  Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in Ober-
digisheim

20.00 Uhr  Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in Tierin-
gen

Samstag, 14. Februar

17.00 Uhr  Valentinstaggottesdienst in Tieringen mit Pfrin.

Simone Haas und Pfr. Philipp Haas
Das Opfer ist fur die Diakonie in der Landeskirche
bestimmt
Nahere Informationen finden Sie im Anschluss
der kirchl. Nachrichten
Sonntag, 15. Februar
13.30 Uhr  Teilnahme der SV-Gemeinschaft am FAT-Gottes-
dienst in der Festhalle MeRBstetten
Montag, 16. Februar
19.30 Uhr  Filmabend im Gemeindehaus in Tieringen
,»Oh la la“ — Wer ahnt denn sowas? — Nihere In-
formationen im Anschluss der kirchl. Nachrichten
Dienstag, 17. Februar
9.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Tieringen
Mittwoch, 18. Februar
Ab 11.30 Uhr Tieringer Mittagstisch im Gemeindehaus in Tie-

ringen

19.30 Uhr  Jugendkreis im Gemeinschaftshaus in Mefstet-
ten

Freitag, 19. Februar

20.00 Uhr  Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in Tierin-
gen

Sonntag, 22. Februar

10.00 Uhr  Gottesdienst in Tieringen mit Taufe von Eleanor

Lochel, Verabschiedung von Bernhard Deyhle als
Feriendorfleiter und Einsetzung von Steve Miiller
(Pfarrer Philipp Haas, Kirchenrat Tobias Schnei-
der)

Der Posaunenchor Tieringen-Oberdigisheim
wirkt mit.
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10.00 Uhr
11.15 Uhr

Kinderkirche im Kirchenanbau in Oberdigisheim
Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus in
Oberdigisheim

Gottesdienst zum Valentinstag

Am 14.2. um 17 Uhr findet unser Valentinstaggottesdienst in
Tieringen statt. Fur alle, die einander sagen: , Dich schickt der
Himmel“: Mit und ohne Trauschein, alte Hasen und Newcomer,
Ehejubilare und frisch Verliebte. Gottes Segen fiir die Beziehung
kann jede und jeder brauchen. Und was zum AnstolRen auch.
Angeschrieben wurden Paare mit verschiedenen Ehejubilden so-
wie Paare, die in den letzten funf Jahren geheiratet haben — ein-
geladen ist aber ausdriicklich jede und jeder, der mitfeiern will!
Der Gottesdienst wird von Pfarrerin und Pfarrer Haas gemein-
sam gestaltet.

Filmabend am 16. Februar in Tieringen

Am Rosenmontag, dem 16.02.26, ist im Evang. Gemeindehaus
in Tieringen wieder ein lustiger Film zu sehen. In dem heiteren
franzosischen Film wird die Begegnung zweier Familien gezeigt,
die gegensatzlicher nicht sein kann. Voller Stolz blickt die ad-
lige Familie auf eine lange aristokratische Ahnenreihe zuriick.
Als die einzige Tochter bekannt gibt, den Sohn eines einfachen
Autohandlers heiraten zu wollen, ist man wenig entziickt.
Beim Zusammentreffen der Familien merken beide Seiten sehr
schnell, dass sie nicht nur Wein- und Autovorlieben, sondern
ganze Welten trennen. Zu allem Uberfluss hat das kiinftige
Brautpaar DNA-Tests in Auftrag gegeben, die mehr tiber die Ab-
stammung der Anwesenden verraten. Oh la |3, nun droht die
Stimmung vollends zu kippen, denn die Testergebnisse kdnnten
so manchen Stammbaum zu Fall und die Hochzeit zum Platzen
bringen. Zu diesem Filmabend am Rosenmontag wird herzlich
eingeladen.

Passionsandachten in Oberdigisheim und Tieringen

Ab dem 25. Februar laden wir wieder ganz herzlich zu den Pas-
sionsandachten in unserer Gesamtkirchengemeinde ein. Immer
mittwochs um 19.00 Uhr in der Kirche in Oberdigisheim und
in der Karwoche in Tieringen. Das Vorbereitungsteam hat sich
in diesem Jahr getroffen und das Thema gewahlt: ,,Menschen
zwischen Schuld und Vergebung®. Lassen Sie sich einladen zu
Besinnung, Liedern und Gebeten in ruhiger Atmosphare.

MITTEILUNGEN

FILMABEND

EVANG. GEMEINDEHAUS TIERINGEN
am Rosenmontag, 16. Februar 2026, 19.30 Uhr

Herzliche
Einladung

zum Film

Oh lala

Wer ahnt denn sowas ?

Ein heiterer franzteischer Film der die Begegnung zweier Farnilie_['l zsigt, Fl'u
gegensatzlichar nicht sein kann. Voll Stolz blickt die adlige Familie auf sine
lange aristokratische Ahnenrsine zurlck. Als dig einzige Tochter bekannt
gibt, den Sohn eines einfachen Autohandlers heiraien 2u WDIIEI_T. ist man
wenig entzlckt, Belm Zusammentreffen der Familien merken beide Seiten
sehr schnell, dass sie nicht nur Wein- und Autovorlieben, sendern ganze
Welten trennen. Zu allem Uberfluss hat das kiinftige Brautpaar DNA-Tests in
Auftrag gegeben, die mehr iber die Abstammung der Anwgse.nden verralten.
Oh la la, nun droht die Stimmung voliends 2u kippen, denn die Testergebnisse
kénnten so manchen Stammbaum zu Fall und die Hochzelt zum Flatzen

bringen.

Eintritt frel, fiir Spenden danken wirl
Evang. Gesamtkirchengemainda Tieringen-Oberdigishesm, 72469 Malistatien

Plakat: Plakat: Diakon i.R. W. Pichorner
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VEREINSNACHRICHTEN
Deutsches

+ Rotes
Kreuz
WIR BRAUCHEN DEINE HILFE!

Unser Ortsverein arbeitet ehrenamtlich in verschiedenen sozi-
alen Bereichen, die der Bevolkerung direkt vor Ort zugutekom-
men. Diese sind:

e Helfer-vor-Ort-System (HvO): Uberbriickung der Zeit bis zum
Eintreffen des reguldren Rettungsdienstes durch sanitats-
dienstliche MaRnahmen.

» Ubernahme von Sanititsdiensten bei Veranstaltungen, z. B.
Moto-Cross-Rennen in Obernheim.

e Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz des Landkreises
Zollernalb durch Bereitstellung einer Schnelleinsatzgruppe
Betreuung (SEG-B) z. B. Einrichtung von kurzzeitigen Uber-
nachtungsmoglichkeiten mit Verpflegung und den nétigsten
Hygieneartikeln bei Branden oder Unwetterlagen usw.

e Veranstaltungen und Kameradschaftspflege, z. B. Fasnet fir
Menschen mit und ohne Handicap in Obernheim.

e Unterstlitzung der Zollernalbgruppe fiir Menschen mit Be-
hinderung (kurz ZAG) durch Fahrdienste fiir Rollstuhlfahrer
zu regelmaRig stattfindenden Veranstaltungen, z. B. Niko-
lausfeier in Margrethausen.

* RegelmiRig stattfindende Dienstabende (DA) in Obernheim,
Aus- und Fortbildungen auf DRK Kreis- und Landesebene.

e Jugendarbeit zur Nachwuchsgewinnung in unserem Jugend-
rotkreuz (JRK) in Obernheim.

Somit ist ftir JEDE(N) eine sinnstiftende Tatigkeit im Freizeitbe-

reich dabei, die zum (Arbeits-)Alltag Abwechslung bietet.

MELDE DICH EINFACH BEI UNS UND SCHAU ES DIR AN!

DRK-Kreisverband
Zollernalb e.V.

Georg Maier Ulrike Scheurer Frank Harter
DRK-Vorsitzender |Bereitschaftsleiterin | Bereitschaftsleiter
07436/8344 07436/87220 07436/910073
&)
Jugendrotkreuz &*

Jugendrotkreuz - Mach mit
Du bist zwischen 6 und 16 Jahre alt und hast Lust auf Spiel, SpaR
und Erste-Hilfe?
Dann komm zum Jugendrotkreuz Obernheim-Oberdigisheim!
Wir treffen uns um 18:15 Uhr in Obernheim im Haus der Verei-
ne, Schulstralle 3.
Die nachsten Termine sind:

Montag, 23. Februar 2026 Montag, 09. Marz 2026
Kontakt: Alina Seifriz /0170 7256002.

Hexenzunft Obernheim

Eintrag ins Teufelsbuch

ACHTUNG!!!

Ihr kdnnt euch am Fasnetssonntag von 12:30 bis 13:30 Uhr
bei den Garagen der Oberen Dorfstr. 26 ins Teufelsbuch eintra-
gen. Das Teufelsbuch wird um 13:30 Uhr geschlossen, um den
Umzugsbeginn nicht zu verzégern. Spatere Eintrage sind leider
nicht moglich.

Bitte weitersagen.

Es griifSt euch, euer Zunft- und Hexenrat

Saure Kutteln und Gulaschsuppe am Fasnetssonntag

Im Rahmen der Musikantenspeisung mochte der Hofstaat die
Bevolkerung zum Essen mit kraftiger Gulaschsuppe und sauren
Kutteln aus eigener Herstellung einladen. Die Kostlichkeit gibt
es am Fasnetssonntag in der Holzhiitte bei der Festhalle von
11:00 bis 12:30 Uhr. Gerne konnen die Speisen auch abgeholt
werden, bitte hierfir geeignete Behéltnisse mitbringen.
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Unsgere Ortefasnet 2026

Es haben folgende Besenwirtschaften am Schmotzigen ge6ffnet: Hiitte an der Festhalle, ,,Durstiger Sanger” im HdV, ,Zum
Hexenkessel” (Hauptstr. gegeniiber vom Rathaus), Der Adler und das Pfarrhaus.

Am Sonntag haben zusatzlich die Besen ,Madelspower” in der Oberen Dorfstr. und das ehem. Gasthaus ,,Sonne” geoffnet.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die die Narren mit Speis und Trank versorgen.

casnel

F0S @HEXENZUNFT_OBERNHEIME V

TR T




26

Mannergesangverein ,,Harmonie” Obernheim =

Es ist wieder so weit!

Der MGV Obernheim 6ffnet zur diesjahrigen Fasnet wieder sei-
nen ,Besen” im Haus der Vereine in der Schulstr. 3/I. Stock.
Am ,Schmotzigen“ und am ,Fasnet-Sondich” gibt's im ,,Dursti-
gen Sdnger” viel Gutes zum Essen und zum Trinken: Kaffee und
Kuchen, Fleischkas, Salate, Kdse- und Fleischkésewecken, San-
gerklops im Wecken, Bier, Wein, L|mo Cocktalls

m Weeken
wechen
ngarklops mit:

b
Blatt=alat
salat und goemischism

Schmotziger Donnersta
Fasnetssonntag, 15.
Jeweils-aly 10-Uhr
.___.-— T o ——

MO,
=h Hau's der W
E.chul:f_r afke’3lin e}

Plakate: Doreen Lander / Dennis Taglieber

Wir sind an beiden Tagen ab 10:00 Uhr fiir Sie/Euch da.

Der MGV freut sich tber zahlreichen Besuch aus Obernheim
und von auswarts!

Herzlich willkommen beim ,,Durstigen Sanger”!

Dieter lllg

Schriftfiihrer MGV

[ ]

()
Tennisgemeinschaft Obernheim \160
Einladung der TGO zur Jahreshauptversammlung 2026
Einladung der TGO zur Jahreshauptversammlung 2026
Liebe Mitglieder, Freunde und Génner der TGO,
zur diesjahrigen Jahreshauptversammlung moéchten wir Sie
recht herzlich einladen.

Termin: Freitag, 06. Marz 2026
Uhrzeit: 19.30 Uhr
Ort: Gasthaus zum Adler, Obernheim

Tagesordnung:
TOP 1: BegriiRung
TOP 2:  Totengedenken
TOP 3: Berichte
- 1. Vorsitzender
- Schriftfihrer
- Sportwart
- Jugendwart/e
- Kassier
- Kassenpriifer
TOP 4: Entlastung der Vorstandschaft
TOP5:  Wahlen
TOP 6: Ehrungen
TOP 7:  Verschiedenes

Eventuelle Antrage kdnnen bis eine Woche vor der Versamm-
lung beim 1. Vorsitzenden Bruno Moser eingereicht werden.
Tennisgemeinschaft Obernheim e. V.

} Alles auf einen Blick ‘

Olerzidalal=linnl=dr MITTEILUNGEN
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WISSENSWERTES / AKTUELLES

Bewirtung der Lau-Hiitte

Samstags, 16:00 bis 18:00 Uhr

Sonntags, 14:00 bis 18:00 Uhr

Jeden ersten Mittwoch im Monat, von 14:00 bis 17:30 Uhr
Jeden letzten Mittwoch Singen in der Lau-Hiitte, 18:30 Uhr
14./15. Feb. 2026 GESCHLOSSEN, Dorffasnet

21./22. Feb. 2026 Jonas und Anna

25. Februar 2026 Singen in der Lau-Hitte, 18:30 Uhr
28. Feb./1. M3rz 2026 Familie Scharler

4. Marz 2026 Kornelia und Ludwig Mayer

7./8. Marz 2026 Familie Reiser

14./15. Mérz 2026 Familie Wittmer

Die Wirte freuen sich auf euren Besuch.

Schwidbischer Albverein,

OG Reichenbach

Informationsabend fiir werdende Eltern
am Zollernalb Klinikum

Das Zollernalb Klinikum |adt werdende Eltern herzlich zu den
monatlichen Informationsabenden ein. Die Veranstaltungen
bieten umfassende Informationen rund um Schwangerschaft,
Geburt und die ersten Tage mit lhrem Baby. Neben einem Vor-
trag erhalten die Teilnehmer die Méglichkeit, den KreiRsaal und
die Entbindungsstation zu besichtigen. Ein erfahrenes Team aus
Hebammen und Arzten steht fiir Fragen zur Verfiigung.

Der nachste Termin findet am Dienstag, 17. Februar 2026, um
18 Uhr in der Cafeteria des Zollernalb Klinikums in Balingen
statt.

Die Informationsabende finden jeden dritten Dienstag im Mo-
nat um 18:00 Uhr statt, sofern der Tag kein Feiertag ist. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Netzwerk Fortbildung

Berufliche Weiterbildung: Wie? Wo? Was? The Chance — Wei-
terbildungsscout bietet Beratung und Expertengespriach im
Zollernalbkreis

tragerneutral und brancheniibergreifend zu Fragen rund um
die berufliche Weiterbildung.

Zielgruppen: Einzelpersonen sowie Unternehmen
Stadtbiicherei Albstadt-Ebingen:

Dienstag, 10.03. / 19.05. / 07.07.2026

Rathaus Balingen:

Dienstag, 03.02. / 28.04. / 16.06. / 14.07.2026

vhs Hechingen:

Donnerstag, 17.03. / 09.06.2026

Immer von 12.00 bis 15.00 Uhr berat das Netzwerk fur berufli-
che Fortbildung Zollernalb mit dem Weiterbildungsscout Petra
Kriegeskorte im Auftrag des Ministeriums flir Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus des Landes Baden-Wirttemberg unter dem
Motto , Beruflich wegweisend: Perspektiven neu denken".

Im Zollernalbkreis wird vor Ort beraten in:

- Albstadt in der Stadtbicherei Albstadt-Ebingen, Johannesstr. 5
- Balingen im Rathaus Balingen, Farberstr. 2

- Hechingen in der Volkshochschule Hechingen, Miinzgasse 4
Berufliche Weiterbildungen und Qualifizierungen sind aktuell
wichtiger denn je. Wer eine passende Weiterbildung sucht,
sieht sich mit einer Vielzahl von Moglichkeiten konfrontiert
und die Orientierung ist nicht einfach: Wo findet man geeigne-
te Kurse und Lehrgdnge? Welches Angebot passt zu den fach-
lichen Vorkenntnissen und Zielen? Und nicht zuletzt: Welche
Fordermoglichkeiten gibt es?

Der Weiterbildungsscout im Zollernalbkreis hilft bei der beruf-
lichen Orientierung und informiert Uber das breit gefacherte
Angebot an Seminaren, Kursen und Ausbildungsgiangen der
Bildungsanbieter des Netzwerks Fortbildung im Zollernalbkreis.
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Die Orientierungsberatung des Weiterbildungsscouts ist kos-
tenfrei und tragerneutral und wird mit Landesmitteln des Wirt-
schaftsministeriums BW finanziert.

Personliche Beratungstermine — auch online — nach Vereinba-
rung per Mail: neckaralb@regionalbuerobw.de oder 07121/
336-155

Haus der Natur Beuron

Gutenstein. Winterschnittkurs fiir Obsthochstimme. Samstag,
7. Marz, 9:30 bis 16 Uhr (Anmeldung bis 02.03.)

Auf einem Apfelbaum kdénnen bei gutem Ertrag Gber eine halbe
Tonne Friichte hangen. Um diese Last tragen zu kénnen, mis-
sen die Baume ein stabiles Gerist entwickeln. Ein richtig durch-
gefuhrter Pflanz- und Erziehungsschnitt legt die Grundlage fur
ein ertragreiches Baumleben, bei dlteren Baumen gewahrleis-
tet der Schnitt die Baumvitalitdt und Fruchtqualitat. Nach einer
Einflhrung am Samstag, 7. Marz, ab 9:30 Uhr, durch den Kreis-
fachberater des Zollernalbkreises, Markus Zehnder, werden
nachmittags bis 16 Uhr unter Anleitung Obstbdume geschnit-
ten. Treffpunkt: Gutenstein, Blirgersaal; Leitung: Markus Zehn-
der; Gebihr: 40,-- Euro; Anmeldung bis 2. Marz beim Haus der
Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Land und Stadt Bad Schussenried vergeben
Staatspreise ,,Gestaltung Kunst Handwerk 2026“
- Wettbewerb zur Landesausstellung Kunsthand-
werk 2026 startet

Das Land Baden-Wiirttemberg vergibt die Staatspreise ,Gestal-
tung Kunst Handwerk 2026“ in diesem Jahr gemeinsam mit der
oberschwabischen Stadt Bad Schussenried. Ab Montag (2. Fe-
bruar) kdnnen sich selbststdndig titige Kunsthandwerkerinnen
und Kunsthandwerker aus Baden-Wiirttemberg im Rahmen ei-
nes Wettbewerbs beim Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Tourismus um die begehrten Staatspreise bewerben.

,Auch in diesem Jahr freue ich mich auf viele kreative und in-
novative Wettbewerbsbeitrage der baden-wirttembergischen
Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker. Das Kunsthand-
werk steht fur kreatives und innovatives Unternehmertum aller
Altersgruppen und ist gepragt durch seine Vielzahl an Ateliers
und Werkstatten”, sagte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministe-
rin fur Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, zum heutigen Wett-
bewerbsstart.

Das Wirtschaftsministerium prasentiert das Ergebnis des Wett-
bewerbs gemeinsam mit dem Bund der Kunsthandwerker Ba-
den-Wirttemberg e. V., der Stadt Bad Schussenried und den
Staatlichen Schldsser und Garten Baden-Wirttemberg im Rah-
men der , Landesausstellung Kunsthandwerk 2026“. Die Werke
werden ab Samstag, 26. September 2026, im Kloster Schussen-
ried der Staatlichen Schldsser und Garten Baden-Wirttemberg
zu sehen sein.

Teilnahmebedingungen:

Zum Wettbewerb eingereicht werden kénnen selbst entworfe-
ne und hergestellte Stiicke aus allen Werk- und Materialberei-
chen. Voraussetzung ist, dass die Arbeiten nicht alter als drei
Jahre sind. Eine eigenstdndige ldee, eine kiinstlerische Form-
gebung sowie handwerkliche Prazision und Funktionalitat flie-
Ren in die Bewertung der Jury ein. Ebenso sind eine innovative
Gestaltung oder ein experimenteller Umgang mit dem Material
erwiinscht.

Der vollstandige Ausschreibungstext sowie weitere Informati-
onen stehen ab sofort zum Download unter www.staatspreis-
kunsthandwerk.de zur Verfliigung. Bewerbungen kdnnen
ebenfalls Gber diese Internetseite online eingereicht werden.
Bewerbungsschluss ist der Sonntag, 15. Marz 2026.

Eine unabhangige Fachjury wahlt unter den zum Wettbewerb
eingereichten Arbeiten die Objekte aus, die in der Ausstellung
gezeigt werden und vergibt die Preise und weitere Auszeich-
nungen.

Jor=idalal=iiaal=is MITTEILUNGEN 27

Zu den Preisen:

Es stehen Preisgelder in Hohe von insgesamt 19.000 Euro zur
Verfligung. Bis zu sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer kon-
nen fiir die Staatspreise nominiert werden. Drei von ihnen
erhalten je einen Staatspreis in Hohe von 4.000 Euro. Die drei
Gbrigen Nominierungen sind mit einer Anerkennung von 500
Euro verbunden.

Zuséatzlich zu den Staatspreisen verleiht das Ministerium fir
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus gemeinsam mit dem Bund
der Kunsthandwerker Baden-Wirttemberg e. V. den Forder-
preis fir das junge Kunsthandwerk in Hohe von 3.000 Euro.
Dieser Preis kann nur an junge Kunsthandwerkerinnen und
Kunsthandwerker bis zum Alter von 35 Jahren vergeben werden
(Stichtag fiir die Altersgrenze ist der 1. Januar 2026).

Die Handwerkskammer Ulm stellt zudem den Handwerkspreis
in Hohe von 1.500 Euro zur Verfiigung. Der Handwerkspreis
kann ausschlieBlich an einen teilnehmenden Handwerksbetrieb
vergeben werden, der seit mindestens drei Jahren Mitglied bei
einer baden-wirttembergischen Handwerkskammer ist (Stich-
tag fur die Berechnung der Mitgliedschaft ist ebenfalls der 1.
Januar 2026).

Die Stadt Bad Schussenried stiftet zusatzlich den Publikums-
preis in H6he von 1.000 Euro. Der Publikumspreis wird an die
Teilnehmerin oder den Teilnehmer der Landesausstellung ver-
geben, deren oder dessen Ausstellungsobjekt im Laufe der Aus-
stellungszeit per Stimmkarte die meisten Stimmen der Besu-
cherinnen und Besucher erhalten hat.

Zur Landesausstellung Kunsthandwerk:

Die Preisverleihung und Ausstellungseroffnung findet am Frei-
tag, 25. September 2026, um 19 Uhr, im Kloster Schussenried
in Bad Schussenried statt. Einzig der Publikumspreis der Stadt
Bad Schussenried wird erst zur Finissage am letzten Ausstel-
lungstag verliehen. Die ,Landesausstellung Kunsthandwerk”
wird vom 26. September bis 22. November 2026 im Kloster
Schussenried zu sehen sein.

Denkmalschutzpreis fiir private Eigentiimer aus-
geschrieben

Der Schwibische Heimatbund und der Landesverein Badische
Heimat loben zum 39. Mal den Denkmalschutzpreis Baden-
Wiirttemberg aus. Dieser stellt die denkmalgerechte Erhal-
tung und Neunutzung historischer Gebdude in den Mittel-
punkt. Bis zu fiinf Preistrager werden mit einem Preisgeld von
insgesamt 25.000 Euro belohnt, das die Wiistenrot-Stiftung
zur Verfiigung stellt.

Bewerben kénnen sich private Eigentiimer, bei deren Gebaude
der Abschluss der Erneuerung nicht langer als vier Jahre zuriick-
liegt. Auch beteiligte Architekten und weitere Experten kénnen
bis Anfang Juni entsprechende Projekte vorschlagen. Diese
missen nicht zwingend unter Denkmalschutz stehen.

Der unter Bauherrschaften, Architekturbiiros und Denkmalpfle-
ge renommierte Preis will die Vielfalt und Besonderheiten der
Baukultur in Baden-Wirttemberg sowie das Engagement zu de-
ren Erhaltung hervorheben und 6ffentlich wiirdigen. Die Span-
ne reicht von mittelalterlichen Gebauden bis zu stilpragenden
Bauten des 20. Jahrhunderts.

»,Die Jury wirdigt MaBnahmen, bei denen die historisch ge-
wachsene Gestalt des Gebdudes innen wie auBen so weit wie
moglich bewahrt wurde. Das schlieBt zukunftsweisende und
beispielhafte Umnutzungen oder moderne Akzente nicht aus,
wenn sie sich denkmalgerecht einfligen®, betont Dr. Bernd
Langner, Geschéftsfiihrer des Schwéabischen Heimatbundes und
Mitglied der Fachjury.

Neben dem Geldpreis erhalten die Preistrager sowie die Archi-
tekten und Restauratoren Urkunden. Zudem wird den Eigenti-
mern eine Bronzetafel zum Anbringen am Gebadude Uberreicht.
Bewerbungsschluss ist der 30. April 2026. Weitere Informatio-
nen sowie die Broschiire mit allen notwendigen Angaben zur
Ausschreibung finden sich unter www.denkmalschutzpreis.de.
Die offentliche Preisvergabe findet Anfang 2027 statt.



28 OlaEdalaEn= MITTEILUNGEN

DRK-Kreisverband + 33;‘;:"“9’5
Zollernalb e.V. Kreuz

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V.

Die DRK-Reisebegleiter

laden am Montag, 08.04.2026, zur Osterfahrt nach Oberstadi-
on ein. Auf dieser Tagesfahrt erwartet die Teilnehmenden eine
abwechslungsreiche Fiihrung Gber den Osterweg sowie durch
die Ostereierausstellung im Krippenmuseum. Anmeldeschluss:
12.03.2026

Unsere erste Mehrtagesreise im Jahr findet vom 08.06. bis
11.06.2026 statt und fiihrt uns in den Marchenhaften Spessart.
Uber Aschaffenburg fiihrt unsere Anreise, mit Aufenthalt und
etwas Freizeit im malerischen ,Nizza am Main", zu unserem
Hotel in Weibersbrunn. Am ersten Reisetag erwartet Sie eine
Spessartrundfahrt, der Besuch des romantischen Wasserschlos-
ses Mespelbrunn sowie eine gemiitliche Planwagenfahrt. Auch
eine Begegnung mit den bekannten Spessartraubern sorgt fir
Unterhaltung. Am folgenden Tag steht Miltenberg auf dem Pro-
gramm, das wir sowohl im Rahmen einer Stadtfiihrung als auch
vom Schiff aus erkunden. Dariber hinaus bleibt an allen Tagen
ausreichend Zeit fur eigene Unternehmungen. Auf der Riickrei-
se legen wir einen Halt in der historischen Stadt Rothenburg
ob der Tauber ein. Die mittelalterlichen Gassen laden zu einem
Spaziergang oder einer gemiitlichen Mittagspause ein, bevor wir
die Heimfahrt antreten. Anmeldeschluss: 13.04.2026 Alle Reisen
werden von erfahrenen, ehrenamtlichen DRK-Reisebegleiterin-
nen und -Reisebegleitern betreut. Auch Nichtmitglieder des DRK
sind herzlich eingeladen, an den Fahrten teilzunehmen. Weitere
Informationen erhalten Sie beim DRK-Kreisverband Zollernalb
e.V.,, Frau Elvira Briinle, Telefon 07433 9099 843

DRK-Meniiservice unterstiitzt bei Mangelerndhrung im Alter
Mangelerndhrung betrifft viele dltere Menschen. Grinde dafir
sind haufig Kau- und Schluckbeschwerden, chronische Erkran-
kungen oder ein nachlassender Geschmacks- und Geruchssinn.
Auch ein vermindertes Hunger- und Durstgefiihl sowie der Ge-
danke ,,Flr mich allein kochen lohnt nicht” filhren dazu, dass
Mahlzeiten ausgelassen werden. Die Folgen kénnen gravie-
rend sein: Zu wenig Energie und Nahrstoffe schwachen das Im-
munsystem und erhohen die Anfélligkeit fir Krankheiten. Der
DRK-Meniiservice hilft Seniorinnen und Senioren, sich taglich
unkompliziert, abwechslungsreich und ausgewogen zu erndh-
ren. Bei Interesse erreichen Sie den DRK-Menservice Essen auf
Radern unter Telefon 07433 9099 29

Der DRK-Kleiderladen

(Auf dem Graben 13 - 72336 Balingen) hat fiir Sie sowohl zum
Stébern und Einkaufen als auch zur Spendenabgabe zu folgenden
Offnungszeiten geédffnet: Montag: 14:00 - 17:00 Uhr; Dienstag:
14:00 - 17:00 Uhr; Mittwoch: 10:00 - 13:00 Uhr; Donnerstag: 15:00
- 18:00 Uhr; Freitag: 10:00 - 13:00 Uhr. Unser diesjahriger Winter-
schlussverkauf findet in der Zeit vom 02.02. - 13.02.2026 statt. In
diesem Zeitraum gewdhren wir Ihnen einen Rabatt von 50% auf
das gesamte Sortiment. Wir freuen uns tber lhren Besuch!

vhs®.

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen beginnen
in Kiirze:

Montag, 16. Februar

Wir bringen den Robotern das Sehen bei!, 2-mal, 08.30 Uhr
Tonspielplatz - Eltern/Kind, 2,5 - 5 Jahre, 3-mal, 15.00 Uhr
Donnerstag, 19. Februar

Coole Schliisselanhdnger selbst gemacht, 8-12 Jahre, 14.00 Uhr
Freitag, 20. Februar

Freie Collage, 3-mal, 18.00 Uhr

Rehasport bei psychischen Erkrankungen

2.B. bei

- Depressionen

Volkshochschule Balingen
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- Angststorungen
- Burnout
- Zwangsstérungen
- Schizophrenie
- Suchterkrankungen
Psychosomatische Stérungen
montags, 16.15-17.00, Weilstetten
Rehasport bei neurologischen Erkrankungen
z.B. bei
- Schlaganfall
- Parkinson
- Multiple Sklerose
donnerstags, 10.45-11.30, Weilstetten
Weitere Informationen, Kursangebote und Anmeldung unter
www.vhs-balingen.de oder telefonisch unter Telefon 07433 90800.

Was noch

Aus dem Verlag

Der neue digitale Begleiter fiir das lokale Leben:
NEXI

Mit NEXI hebt NUSSBAUM.de die lokale Kommunikation auf ein
neues Niveau. Als intelligenter KI-Guide bietet der Chatbot indivi-
duelle und prézise Antworten auf deine Fragen — schnell, einfach
und zuverldssig. Ob Informationen zu lokalen Veranstaltungen,
Notfalldiensten oder Freizeitaktivitaten — NEXI ist dein digitaler
Assistent fiir das Leben in deiner Region.

&

NUSSBAUM

x& Apenis

Im Wert von
600 €. Mit
Zertifikat.

SEIDABEI & BEWIRB DICH JETZT!

Du bist ehrenamtlicher Coach und trainferst eine
Kinder- oder Jugendmannschaft in Deinem Vergin?

Bilde Dich weiter mit der NUSSBAUM Trainerschule.
Sie setzt dort an, wo die Trainerlizenzen aufhéren -

bel der Pidagogik im Sport.

Die Kosten trigt NUSSBAUM fir Coaches aus dem
NUSSBAUM Verbreitungsgebiet.

Bewerbungsschluss ist der 27.02.2026
Weitere Infos und Anmeldung:
nussbaumwelt.net/trainerschule-26



	AMTLICHE NACHRICHTEN
	Kurzbericht zur öffentlichen  
 Gemeinderatssitzung am 10.02.2026
	Grundsteuer für das I. Quartal 2026
	Anzeige eines vorübergehenden  
 Gaststättenbetriebs
	Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung
 (Abwassersatzung − AbwS)
 vom 10. Februar 2026
	Satzung über den Anschluss an die öffentliche  Wasserversorgungsanlage
 und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser
 (Wasserversorgungssatzung – WVS)
 vom 10. Februar 2026
	Schwimmbad geschlossen
	Telefondurchwahlen und Zuständigkeitsbereiche  bei der Gemeindeverwaltung

	Fundamt
	LANDRATSAMT
	Umgang mit Schnittgut

	Forstamt
	BEREITSCHAFTSDIENSTE
	JUGENDBÜRO
	SCHULNACHRICHTEN
	Abendrealschule
	KIRCHLICHE NACHRICHTEN
	VEREINSNACHRICHTEN
	Bewirtung der Lau-Hütte
	Informationsabend für werdende Eltern  
 am Zollernalb Klinikum
	Netzwerk Fortbildung
	Haus der Natur Beuron
	Land und Stadt Bad Schussenried vergeben  Staatspreise „Gestaltung Kunst Handwerk 2026“  - Wettbewerb zur Landesausstellung Kunsthandwerk 2026 startet
	Denkmalschutzpreis für private Eigentümer ausgeschrieben


